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Mehrwertsteuerverordnung
(MWSTYV)

Dieses Dokument ist keine
offizielle Version der
MWSTV, sondern dient le-
diglich der Information iiber
die Anderungen im Rahmen
2025) der Teilrevision der MWSTV.

22.08.2024

vom 27. November 2009 (Stand am 1. Januar

Der Schweizerische Bundesrat,
gestlitzt auf das Mehrwertsteuergesetz vom 12. Juni 2009! (MWSTG),

verordnet:

1. Titel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Schweizerisches Staatsgebiet
(Art. 3 Bst. a MWSTG)

Schweizerische Hochseeschiffe gelten nicht als schweizerisches Staatsgebiet im Sinn
von Artikel 3 Buchstabe a MWSTG.

Art. 2 Verpfandung und besondere Verhéltnisse beim Verkauf
(Art. 3 Bst. d MWSTG)

I Der Verkauf eines Gegenstands stellt auch dann eine Lieferung dar, wenn ein Ei-
gentumsvorbehalt eingetragen wird.

2 Die Ubertragung eines Gegenstands im Rahmen einer Sicherungsiibereignung oder
einer Verpfandung stellt keine Lieferung dar. Wird das Recht aus der Sicherungsiiber-
eignung oder aus der Verpfandung in Anspruch genommen, so findet eine Lieferung
statt.

3 Der Verkauf eines Gegenstands bei dessen gleichzeitiger Riickiiberlassung zum Ge-
brauch an den Verkdufer oder die Verkduferin (Sale-and-lease-back-Geschift) gilt
nicht als Lieferung, wenn im Zeitpunkt des Vertragsschlusses eine Riickiibereignung
vereinbart wird. In diesem Fall gilt die Leistung des Leasinggebers oder der Leasing-
geberin nicht als Gebrauchsiiberlassung des Gegenstands, sondern als Finanzierungs-
dienstleistung nach Artikel 21 Absatz 2 Ziffer 19 Buchstabe a MWSTG.

Art. 3 Unterstellungserklarung bei Einfuhr eines Gegenstands
(Art. 7 Abs. 3 Bst. a MWSTG)

AS 2009 6743
1 SR 641.20

1/69



641.201 Steuern

2 Wird die Einfuhr aufgrund der Unterstellungserkldrung im eigenen Namen vorge-
nommen, so gelten bei Reihengeschéften die vorangehenden Lieferungen als im Aus-
land und die nachfolgenden als im Inland ausgefiihrt.

3 Verzichtet der Leistungserbringer oder die Leistungserbringerin darauf, die Einfuhr
im eigenen Namen vorzunehmen, so muss er oder sie auf der Rechnung an den Ab-
nehmer oder die Abnehmerin darauf hinweisen.

Art. 4 Lieferung eines aus dem Ausland ins Inland verbrachten
Gegenstands ab Lager im Inland
(Art. 7 Abs. 1 MWSTG)

Bei Gegenstéinden, die aus dem Ausland in ein Lager im Inland verbracht und ab die-
sem Lager geliefert werden, liegt der Ort der Lieferung im Ausland, wenn der Liefe-
rungsempfinger oder die Lieferungsempfingerin und das zu entrichtende Entgelt
beim Verbringen der Gegensténde ins Inland feststehen und sich die Gegenstinde im
Zeitpunkt der Lieferung im zollrechtlich freien Verkehr befinden.

Art. 4a Zeitpunkt des Ubergangs des Lieferungsortes beim Versandhandel
(Art. 7 Abs. 3 Bst. b MWSTG)

I Werden Gegensténde aus dem Ausland ins Inland geliefert, die aufgrund des gering-
fligigen Steuerbetrags von der Einfuhrsteuer befreit sind, so gilt der Ort der Lieferung
bis zum Ende desjenigen Monats als im Ausland gelegen, in dem der Leistungserbrin-
ger oder die Leistungserbringerin die Umsatzgrenze von 100 000 Franken aus solchen
Lieferungen erreicht hat.

2 Ab dem Folgemonat gilt der Ort der Lieferung fiir alle Lieferungen des Leistungs-
erbringers oder der Leistungserbringerin vom Ausland ins Inland als im Inland gele-
gen. Ab diesem Zeitpunkt muss er oder sie die Einfuhr im eigenen Namen vornehmen.

3 Der Ort der Lieferung bleibt bis zum Ende desjenigen Kalenderjahres im Inland ge-
legen, in dem der Leistungserbringer oder die Leistungserbringerin die Umsatzgrenze
von 100 000 Franken aus Lieferungen nach Absatz 1 unterschreitet.

4 Unterschreitet der Leistungserbringer oder die Leistungserbringerin die Umsatz-
grenze und teilt er oder sie dies der Eidgendssischen Steuerverwaltung (ESTV) nicht
schriftlich mit, so gilt er oder sie als unterstellt nach Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe a
MWSTG.

Art. 5 Betriebsstiitte
(Art. 7 Abs. 2, 8 und 10 Abs. 3 MWSTG)

I Als Betriebsstitte gilt eine feste Geschiftseinrichtung, durch welche die Tétigkeit
eines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeiibt wird.

2 Als Betriebsstitten gelten namentlich:
a. Zweigniederlassungen;
b. Fabrikationsstitten;
c.  Werkstitten;
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Einkaufs- oder Verkaufsstellen;
stindige Vertretungen;

Bergwerke und andere Stétten der Ausbeutung von Bodenschétzen;

w e A

Bau- und Montagestellen von mindestens zwolf Monaten Dauer;
h. land-, weide- oder waldwirtschaftlich genutzte Grundstiicke.

3 Nicht als Betriebsstétten gelten namentlich:
a. reine Auslieferungslager;

b. Beforderungsmittel, die entsprechend ihrem urspriinglichen Zweck eingesetzt
werden;

c. Informations-, Représentations- und Werbebiiros von Unternehmen, die nur
zur Ausiibung von entsprechenden Hilfstatigkeiten befugt sind.

Art. 5a Schiffsverkehr auf dem Bodensee, dem Untersee und dem Rhein
bis zur Schweizer Grenze unterhalb Basel
(Art. 8 Abs. 2 Bst. ¢ MWSTG)

Die Beforderung von Personen mit Schiffen auf dem Bodensee, dem Untersee sowie
dem Rhein zwischen dem Untersee und der Schweizer Grenze unterhalb Basel gilt als
im Ausland erbracht.

Art. 6 Beforderungsleistungen
(Art. 9 MWSTG)

Eine Beforderungsleistung liegt auch vor, wenn ein Beforderungsmittel mit Bedie-
nungspersonal zu Beforderungszwecken zur Verfiigung gestellt wird.

Art. 6a Ort der Leistung fiir gastgewerbliche, kulturelle und dhnliche
Leistungen im Rahmen einer Personenbeforderung im Grenzgebiet
(Art. 9 MWSTG)

1 Werden Leistungen nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben ¢ und d MWSTG im Rah-
men einer Personenbeforderung erbracht, die im Grenzgebiet teilweise im Inland und
teilweise im Ausland oder auf dem Bodensee stattfindet, und lésst sich der Ort der
Leistung nicht eindeutig als im Inland oder im Ausland liegend bestimmen, so gilt die
Leistung als am Ort erbracht, an dem die dienstleistende Person den Sitz der wirt-
schaftlichen Tétigkeit oder eine Betriebsstitte hat, oder in Ermangelung eines solchen
Sitzes oder einer solchen Betriebsstiatte am Wohnort oder am Ort, von dem aus sie
tétig wird.

2 Weist die steuerpflichtige Person nach, dass eine Leistung nach Absatz 1 im Ausland
erbracht worden ist, so gilt Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben ¢ und d MWSTG.
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2. Titel: Inlandsteuer
1. Kapitel: Steuersubjekt
1. Abschnitt: Unternehmerische Titigkeit und Umsatzgrenze

Art. 7 Betriebsstétten von auslidndischen Unternehmen
(Art. 10 MWSTG)

Alle inldndischen Betriebsstitten eines Unternehmens mit Sitz im Ausland gelten zu-
sammen als ein einziges selbststindiges Steuersubjekt.

Art. 8

Art. 9 Befreiung und Ende der Befreiung von der Steuerpflicht bei
inldndischen Unternehmen
(Art. 10 Abs. 2 Bst. a und ¢ sowie 14 Abs. 1 Bst. a und 3 MWSTG)

1 Unternehmen mit Sitz, Wohnsitz oder Betriebsstitte im Inland, die ihre Tatigkeit
aufnehmen oder durch Geschiftsilbernahme oder Eroffnung eines neuen Betriebs-
zweiges ausweiten, sind von der Steuerpflicht befreit, wenn zu diesem Zeitpunkt nach
den Umsténden anzunehmen ist, dass innerhalb der folgenden zw6lf Monate die Um-
satzgrenze nach Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a oder c MWSTG aus Leistungen im
In- und Ausland nicht erreicht wird. Kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht beurteilt
werden, ob die Umsatzgrenze erreicht wird, so ist spétestens nach drei Monaten eine
erneute Beurteilung vorzunehmen.

2 Ist aufgrund der erneuten Beurteilung anzunehmen, dass die Umsatzgrenze erreicht
wird, so endet die Befreiung von der Steuerpflicht wahlweise auf den Zeitpunkt:

a. der Aufnahme oder der Ausweitung der Tétigkeit; oder
b. der erneuten Beurteilung, spétestens aber mit Beginn des vierten Monats.

3 Bei bisher von der Steuerpflicht befreiten Unternehmen endet die Befreiung von der
Steuerpflicht nach Ablauf des Geschéftsjahres, in dem die Umsatzgrenze erreicht
wird. Wurde die fiir die Steuerpflicht massgebende Tétigkeit nicht wihrend eines gan-
zen Jahres ausgeiibt, so ist der Umsatz auf ein volles Jahr umzurechnen.

Art. 9a Befreiung und Ende der Befreiung von der Steuerpflicht
bei ausldndischen Unternehmen
(Art. 10 Abs. 2 Bst. a und ¢ sowie 14 Abs. 1 Bst. b und 3 MWSTG)

I Unternehmen ohne Sitz, Wohnsitz oder Betriebsstitte im Inland, die erstmals eine
Leistung im Inland erbringen, sind von der Steuerpflicht befreit, wenn zu diesem Zeit-
punkt nach den Umstdnden anzunehmen ist, dass innerhalb der folgenden zwolf Mo-
nate die Umsatzgrenze nach Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a oder c MWSTG aus
Leistungen im In- und Ausland nicht erreicht wird. Kann zu diesem Zeitpunkt noch
nicht beurteilt werden, ob die Umsatzgrenze erreicht wird, so ist spitestens nach drei
Monaten eine erneute Beurteilung vorzunehmen.
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2 Ist aufgrund der erneuten Beurteilung anzunehmen, dass die Umsatzgrenze erreicht
wird, so endet die Befreiung von der Steuerpflicht wahlweise auf den Zeitpunkt:

a. des erstmaligen Erbringens einer Leistung im Inland; oder
b. der erneuten Beurteilung, spétestens aber mit Beginn des vierten Monats.

3 Bei bisher von der Steuerpflicht befreiten Unternehmen endet die Befreiung von der
Steuerpflicht nach Ablauf des Geschiftsjahres, in dem die Umsatzgrenze erreicht
wird. Wurde die fiir die Steuerpflicht massgebende Tétigkeit nicht wihrend eines gan-
zen Jahres ausgeiibt, so ist der Umsatz auf ein volles Jahr umzurechnen.

Art. 10 Telekommunikations- und elektronische Dienstleistungen
(Art. 10 Abs. 2 Bst. b MWSTG)

1 Als Telekommunikations- und elektronische Dienstleistungen gelten insbesondere:
a. Radio- und Fernsehdienstleistungen;

b. das Verschaffen von Zugangsberechtigungen, namentlich zu Festnetzen und
Mobilfunknetzen und zur Satellitenkommunikation sowie zu anderen Infor-
mationsnetzen;

c. das Bereitstellen und Zusichern von Dateniibertragungskapazititen;

d. das Bereitstellen von Websites, Webhosting, Fernwartung von Programmen
und Ausriistungen;

e. das elektronische Bereitstellen von Software und deren Aktualisierung;

das elektronische Bereitstellen von Bildern, Texten und Informationen sowie
das Bereitstellen von Datenbanken;

g. das elektronische Bereitstellen von Musik, Filmen und Spielen, einschliess-
lich Geldspielen.

2Nicht als Telekommunikations- oder elektronische Dienstleistung gelten nament-
lich:

a. die blosse Kommunikation zwischen leistungserbringender und leistungs-
empfangender Person iiber Draht, Funk, optische oder sonstige elektromag-
netische Medien;

b. Bildungsleistungen im Sinn von Artikel 21 Absatz 2 Ziffer 11 MWSTG in
interaktiver Form;

c. die blosse Gebrauchsiiberlassung von genau bezeichneten Anlagen oder An-
lageteilen fiir die alleinige Verfiigung des Mieters oder der Mieterin zwecks
Ubertragung von Daten.

Art. 11
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2. Abschnitt: Gemeinwesen

Art. 12 Steuersubjekt
(Art. 12 Abs. | MWSTG)

1 Die Unterteilung eines Gemeinwesens in Dienststellen richtet sich nach der Gliede-
rung des finanziellen Rechnungswesens (Finanzbuchhaltung), soweit dieses dem or-
ganisatorischen und funktionalen Aufbau des Gemeinwesens entspricht.

2 Ubrige Einrichtungen des 6ffentlichen Rechts nach Artikel 12 Absatz 1 MWSTG
sind:

a. in- und auslidndische offentlich-rechtliche Korperschaften wie Zweckver-
binde;

b. offentlich-rechtliche Anstalten mit eigener Rechtspersonlichkeit;
c. Offentlich-rechtliche Stiftungen mit eigener Rechtspersonlichkeit;
d. einfache Gesellschaften von Gemeinwesen.

3 Im Rahmen der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit konnen auch ausléndische
Gemeinwesen in Zweckverbiande und einfache Gesellschaften aufgenommen werden.

4 Eine Einrichtung nach Absatz 2 ist als Ganzes ein Steuersubjekt.
Art. 13

Art. 14 Unternehmerische Leistungen eines Gemeinwesens
(Art. 12 Abs. 4 MWSTG)

Als unternehmerisch und damit steuerbar gelten Leistungen eines Gemeinwesens, die
nicht hoheitliche Tétigkeiten nach Artikel 3 Buchstabe g MWSTG sind. Namentlich
die folgenden Leistungen von Gemeinwesen sind unternehmerischer Natur:

1. Dienstleistungen im Bereich von Radio und Fernsehen, Telekommunikations-
dienstleistungen sowie elektronische Dienstleistungen;

2. Lieferung von Wasser, Gas, Elektrizitit, thermischer Energie, Ethanol, Ver-
géllungsmitteln und &hnlichen Gegenstianden;

Beforderung von Gegenstédnden und Personen;
Dienstleistungen in Héfen und auf Flughéfen;

Lieferung von zum Verkauf bestimmten neuen Fertigwaren;

Veranstaltung von Messen und Ausstellungen mit gewerblichem Charakter;
Betrieb von Sportanlagen wie Badeanstalten und Kunsteisbahnen;
Lagerhaltung;

10. Tétigkeiten gewerblicher Werbebiiros;

11. Tatigkeiten von Reisebiiros;
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12. Leistungen von betrieblichen Kantinen, Personalrestaurants, Verkaufsstellen
und dhnlichen Einrichtungen;

13. Tétigkeiten von Amtsnotaren und Amtsnotarinnen;
14. Tatigkeiten von Vermessungsbiiros;
15. Tatigkeiten im Entsorgungsbereich;

16. Tatigkeiten, die durch vorgezogene Entsorgungsgebiihren gestiitzt auf Artikel
32gbis des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 19832 (USG) finanziert
werden;

17. Tétigkeiten im Rahmen der Erstellung von Verkehrsanlagen;
18. Rauchgaskontrollen;
19. Werbeleistungen.

3. Abschnitt: Gruppenbesteuerung

Art. 15 Einheitliche Leitung
(Art. 13 MWSTG)

Eine einheitliche Leitung liegt vor, wenn durch Stimmenmehrheit, Vertrag oder auf
andere Weise das Verhalten eines Rechtstragers kontrolliert wird.

Art. 16 Gruppenmitglieder
(Art. 13 MWSTG)

I Nicht rechtsfahige Personengesellschaften sind Rechtstrigern im Sinn von Arti-
kel 13 MWSTG gleichgestellt.

2 Versicherungsvertreter und Versicherungsvertreterinnen kénnen Mitglieder einer
Gruppe sein.

3

Art. 17 Gruppenbildung
(Art. 13 MWSTG)

I Der Kreis der Mitglieder der Mehrwertsteuergruppe kann, innerhalb der zur Teil-
nahme an der Gruppenbesteuerung Berechtigten, frei bestimmt werden.

2 Die Bildung mehrerer Teilgruppen ist zuléssig.

Art. 17a Gruppenvertretung
(Art. 13 MWSTG)

Gruppenvertretung kann sein:

a. ein in der Schweiz anséssiges Mitglied der Mehrwertsteuergruppe: oder

2 SR 814.01
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b. eine Person, die nicht Mitglied der Mehrwertsteuergruppe ist und Wohn- oder
Geschiiftssitz in der Schweiz hat.

Art. 18 Antrag auf Bewillisung-der Gruppenbesteuerung
(Art. 13,654 Abs. 1 und 67 Abs. 2 MWSTG)

I Auf Antrag trigt die ESTV die Gruppe in das Register der steuerpflichtigen Perso-
nen (Mehrwertsteuerregister) ein.

2 Sind die Voraussetzungen nach Artikel 13 Absatz 1 MWSTG fiir die Gruppenbe-
steuerung auf Beginn der Steuerperiode erfiillt, so tragt die ESTV die Gruppe auf die-
sen Zeitpunkt ins Mehrwertsteuerregister ein, sofern:

a.  keiner der betroffenen Rechtstriger fiir diejenige Steuerperiode eine Abrech-
nung eingereicht hat, fiir welche die Gruppenbesteuerung beantragt wird; und

b. die Frist zur Einreichung der Abrechnung nach Artikel 71 Absatz 1 MWSTG
nicht verstrichen ist.

3 Sind die Voraussetzungen nach Artikel 13 Absatz 1 MWSTG fiir die Gruppenbe-
steuerung erst wahrend der laufenden Steuerperiode erfiillt, so trigt die ESTV die
Gruppe auf diesen Zeitpunkt ins Mehrwertsteuerregister ein, sofern:

a.  keiner der betroffenen Rechtstrager fiir diejenige Abrechnungsperiode eine
Abrechnung eingereicht hat, in der die Voraussetzungen zur Anwendung der
Gruppenbesteuerung eingetreten sind; und

b. die Frist zur Einreichung der Abrechnung nach Artikel 71 Absatz 1 MWSTG
nicht verstrichen ist.

42 Dem Gesueh-Antrag sind schriftliche Erkldrungen der einzelnen MitghederGrup-
penmitglieder beizulegen, in denen sich diese mit der Gruppenbesteuerung und deren
Wirkungen sowie der gemeinsamen Vertretung durch das darin bestimmte Grappen-
mitghied-Mitglied oder die darin bestimmte Person einverstanden erkldren.

3D e 5 ron—de repDPeRvertretune—ein eichen ruppeRver

Art. 19 Anderungen der Gruppenvertretung
(Art. 13 MWSTG)

11 der R13 1oy n 11 O
rats-der ESTV-schriftlich-anzuzeigen Ein Wechsel der Vertretung einer Mehrwert-

steuergruppe ist der ESTV zu melden..
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2 Tritt die bisherige Gruppenvertretung zuriick und wird der ESTV nicht-bis—einen
Meﬂ&t—ver—Eﬁde-éePSféeaeﬁpeﬂede-eme-kcmc neue Gruppenvertretung schriftlich-ge-
meldet, so kann die ESTV nach vorgingiger Mahnung eines der Gruppenmitglieder
zur Gruppenvertretung bestimmen.

3 Die Gruppenmitglieder konnen gemeinsam der Gruppenvertretung das Mandat ent-

ziehen, sofern sie gleichzeitig eine neue Gruppenvertretung bestimmen. Absatz 1 gilt
sinngemdss.

Art. 20 Anderungen-Anderung im Bestand der Gruppe
(Art. 13 MWSTG)

1 Erfullt ein Mitglied die Voraussetzungen nach Artikel 13 Absatz | MWSTG nicht
mehr, um an der Gruppenbesteuerung teilzunehmen, so muss die Gruppenvertretung
dies der ESTV sehriftlich-melden.

2 Auf Gesueh-hin-Antrag kann ein Rechtstriger auf den Beginn der folgenden Steuer-
periode in eine bestehende Gruppe eintreten oder ein Mitglied auf das Ende der lau-

fenden Steuerpenode aus einer Gruppe austreten. Di%E—SM%VVH—]—Igt—é%H—E—!—H—Gd%P

3 Erfiillt ein Rechtstrager—bekdem—é#emﬁse&mageﬂ—zuﬂeﬂﬁahm&aﬂ—éeﬁ@mp—
penbesteucrung bisher nicht gegeben waren.

neu diese-dic Voraussetzungen nach Ar-
tikel 13 Absatz 1 MWSTG zur Teilnahme an der Gruppenbesteuerung, so kann der

Eintritt in eine bestehende Mehrwertsteuergruppe auch wéhrend der laufenden Steu-
erperlode Zum thpunkt dcr Erfillung dieser Vonusectzun;cn bcmtra;,t werden, so-

a. weder die Mehrwertsteuergruppe noch der neu aufzunehmende Rechtstriger
fiir diejenige Abrechnungsperiode eine Abrechnung eingereicht hat, in der die
Voraussetzungen zur Teilnahme an einer Gruppenbesteuerung eingetreten
sind; und

b. die Frist zur Einreichung der Abrechnung nach Artikel 71 Absatz 1 MWSTG
nicht verstrichen ist.

Art. 21 Administrative und buchhalterische Erfordernisse
(Art. 13 MWSTG)

I Die Mitglieder miissen ihre Buchhaltung am gleichen Bilanzstichtag abschliessen;
davon ausgenommen sind Holdinggesellschaften, wenn diese aus Griinden der Rech-
nungslegung einen anderen Bilanzstichtag aufweisen.

2 Jedes Mitglied muss eine interne Mehrwertsteuerabrechnung erstellen, die in der
Abrechnung der Mehrwertsteuergruppe zu konsolidieren ist.
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Art. 22 Mithaftung bei Gruppenbesteuerung
(Art. 15 Abs. 1 Bst. c MWSTG)

I Die Mithaftung eines Mitglieds einer Mehrwertsteuergruppe erstreckt sich auf alle
Steuer-, Zins- und Kostenforderungen, die wiahrend dessen Zugehdorigkeit zur Gruppe
entstehen, ausgenommen Bussen.

2 Wurde gegeniiber einem Gruppenmitglied eine Betreibung eingeleitet, bei der Grup-
penvertretung eine Steuernachforderung mittels Einschitzungsmitteilung geltend ge-
macht oder wurde eine Kontrolle angekiindigt, so kann sich ein Gruppenmitglied nicht
durch Austritt aus der Gruppe der Mithaftung entziehen.

4. Abschnitt: Haftung bei der Zession von Forderungen

Art. 23 Umfang der Abtretung
(Art. 15 Abs. 4 MWSTG)

Bei der Abtretung eines Teilbetrags einer Forderung auf ein Entgelt gilt die Mehr-
wertsteuer als anteilig mitzediert. Die Abtretung der Nettoforderung ohne Mehrwert-
steuer ist nicht moglich.

Art. 24 Umfang der Haftung
(Art. 15 Abs. 4 MWSTG)

1 Die Haftung nach Artikel 15 Absatz 4 MWSTG beschrinkt sich auf die Hohe des
Mehrwertsteuerbetrags, der wihrend eines Zwangsvollstreckungsverfahrens gegen
die steuerpflichtige Person ab dem Zeitpunkt der Pfaindung beziehungsweise ab dem
Zeitpunkt der Konkurserdffnung durch den Zessionar oder die Zessionarin tatséchlich
vereinnahmt worden ist.

2 Im Rahmen eines Pfindungs- oder Pfandverwertungsverfahrens gegen eine steuer-
pflichtige Person muss die ESTV den Zessionar oder die Zessionarin nach Erhalt der
Pfandungsurkunde unverziiglich iiber seine oder ihre Haftung informieren.

3 Nach der Er6ffnung des Konkurses iiber eine steuerpflichtige Person kann die ESTV
die Haftung des Zessionars oder der Zessionarin unabhéngig von einer vorgédngigen
Mitteilung in Anspruch nehmen.

Art. 25 Befreiung von der Haftung
(Art. 15 Abs. 4 MWSTG)

Durch Weiterleitung der mit der Forderung mitzedierten und vereinnahmten Mehr-
wertsteuer an die ESTV befreit sich der Zessionar oder die Zessionarin im entspre-
chenden Umfang von der Haftung.
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2. Kapitel: Steuerobjekt
1. Abschnitt: Leistungsverhéltnis

Art. 26 Leistungen an eng verbundene Personen
(Art. 18 Abs. | MWSTG)

Das Erbringen von Leistungen an eng verbundene Personen gilt als Leistungsverhélt-
nis. Die Bemessung richtet sich nach Artikel 24 Absatz 2 MWSTG.

Art. 27 Vorgezogene Entsorgungsgebiihren
(Art. 18 Abs. | MWSTG)

Private Organisationen im Sinn von Artikel 32abis USG3 erbringen durch ihre Tétig-
keiten Leistungen gegeniiber den Herstellern und Importeuren. Die vorgezogenen
Entsorgungsgebiihren sind Entgelt fiir diese Leistungen.

Art. 28 Grenziiberschreitende Entsendung von Mitarbeitenden im Konzern
(Art. 18 MWSTG)

Kein Leistungsverhéltnis bei grenziiberschreitender Entsendung von Mitarbeitenden
innerhalb eines Konzerns liegt vor, wenn:

a. ein auslidndischer Arbeitgeber einen Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin
in einem zum gleichen Konzern gehdrenden Einsatzbetrieb im Inland einsetzt
oder ein inldndischer Arbeitgeber einen Arbeitnehmer oder eine Arbeitneh-
merin in einem zum gleichen Konzern gehérenden auslédndischen Einsatzbe-
trieb einsetzt;

b. der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin die Arbeitsleistung dem Einsatz-
betrieb erbringt, jedoch den Arbeitsvertrag mit dem entsendenden Unterneh-
men beibehilt; und

c. die Lohne, Sozialabgaben und dazugehdrenden Spesen vom entsendenden Ar-
beitgeber ohne Zuschldge dem Einsatzbetrieb belastet werden.

Art. 29 Subventionen und andere 6ffentlich-rechtliche Beitrage
At. 18 Abs. 2 Bst. a MWSTG)

! Als Subventionen oder andere 6ffentlich-rechtliche Beitrdge gelten unter Vorbehalt
von Artikel 18 Absatz 3 MWSTG namentlich die von Gemeinwesen ausgerichteten:

a.  Finanzhilfen im Sinn von Artikel 3 Absatz 1 des Subventionsgesetzes vom 5.
Oktober 19904 (SuG);

b. Abgeltungen im Sinn von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a SuG, sofern kein
Leistungsverhiltnis vorliegt;

c. Forschungsbeitrige, sofern dem Gemeinwesen kein Exklusivrecht auf die Re-
sultate der Forschung zusteht;

3 SR 814.01
4 SR616.1
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d.  mit den Buchstaben a—c vergleichbaren Mittelfliisse, die gestiitzt auf kantona-
les und kommunales Recht ausgerichtet werden.

2 Ein Gemeinwesen kann Mittel gegeniiber dem Empfinger oder der Empfangerin bis
zum Ablauf der Frist von Artikel 72 Absatz 1| MWSTG jener Steuerperiode, in der die
Auszahlung erfolgt, als Subvention oder anderen 6ffentlich-rechtlichen Beitrag be-
zeichnen.

Art. 30 Weiterleiten von Mittelfliissen, die nicht als Entgelte gelten
(Art. 18 Abs. 2 MWSTG)

I Das Weiterleiten von Mittelfliissen, die nach Artikel 18 Absatz 2 MWSTG nicht als
Entgelte gelten, namentlich innerhalb von Bildungs- und Forschungskooperationen,
unterliegt nicht der Steuer.

2 Die Kiirzung des Vorsteuerabzugs nach Artikel 33 Absatz 2 MWSTG erfolgt beim
letzten Zahlungsempfénger oder der letzten Zahlungsempféingerin.

2. Abschnitt: Mehrheit von Leistungen

Art. 31 Spezialwerkzeuge
(Art. 19 Abs. | MWSTG)

I Spezialwerkzeuge, die eine steuerpflichtige Person eigens fiir die Ausfiihrung eines
Fabrikationsauftrages zukauft, anfertigen ldsst oder selbst anfertigt, gelten als Teil der
Lieferung des damit hergestellten Gegenstands. Unerheblich ist, ob die Spezialwerk-
zeuge:

a. dem Leistungsempfanger oder der Leistungsempfingerin allenfalls gesondert
fakturiert oder in den Preis der Erzeugnisse eingerechnet werden;

b. nach Ausfilhrung des Fabrikationsauftrages dem Leistungsempfanger oder
der Leistungsempfingerin oder einer von ihm oder ihr bezeichneten Drittper-
son abgeliefert werden oder nicht.

2 Als Spezialwerkzeuge gelten namentlich Klischees, Fotolithos und Satz, Stanz- und
Zichwerkzeuge, Lehren, Vorrichtungen, Press- und Spritzformen, Gesenke, Giesse-
reimodelle, Kokillen und Filme fiir gedruckte Schaltungen.

Art. 32 Sachgesamtheiten und Leistungskombinationen
(Art. 19 Abs. 2 MWSTG)

Fiir die Bestimmung, ob der Ort der Leistung bei Leistungskombinationen im Inland
oder im Ausland liegt, ist Artikel 19 Absatz 2 MWSTG sinngemiss anwendbar.

Art. 33 Geltung der Einfuhrsteuerveranlagung fiir die Inlandsteuer
(Art. 19 Abs. 2 MWSTG)

Eine Einfuhrsteuerveranlagung nach Artikel 112 ist auch fiir die Inlandsteuer mass-
gebend, sofern nach der Einfuhrveranlagung keine Bearbeitung oder Verédnderung der
Leistungskombination vorgenommen wurde.
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3. Abschnitt: Von der Steuer ausgenommene Leistungen

Art. 34 Heilbehandlungen
(Art. 21 Abs. 2 Ziff. 3 MWSTG)

1 Als Heilbehandlungen gelten die Feststellung und Behandlung von Krankheiten,
Verletzungen und anderen Stérungen der korperlichen und seelischen Gesundheit des
Menschen sowie Tatigkeiten, die der Vorbeugung von Krankheiten und Gesundheits-
storungen des Menschen dienen.

2 Den Heilbehandlungen gleichgestellt sind:

a. besondere Leistungen bei Mutterschaft, wie Kontrolluntersuchungen, Geburts-
vorbereitung oder Stillberatung;

b.  Untersuchungen, Beratungen und Behandlungen, die mit kiinstlicher Befruch-
tung, Empfangnisverhiitung oder Schwangerschaftsabbruch im Zusammen-
hang stehen;

c. Lieferungen und Dienstleistungen eines Arztes, einer Arztin, eines Zahnarztes
oder einer Zahnérztin fiir die Erstellung eines medizinischen Berichts oder
Gutachtens zur Abklarung sozialversicherungsrechtlicher Anspriiche.

3 Nicht als Heilbehandlungen gelten namentlich:

a.  Untersuchungen, Beratungen und Behandlungen, die lediglich der Hebung
des Wohlbefindens oder der Leistungsfahigkeit dienen oder lediglich aus &s-
thetischen Griinden vorgenommen werden, ausser die Untersuchung, Bera-
tung oder Behandlung erfolge durch einen Arzt, eine Arztin, einen Zahnarzt
oder eine Zahnérztin, die im Inland zur Ausiibung der drztlichen oder zahn-
arztlichen Tétigkeit berechtigt sind;

b. die zur Erstellung eines Gutachtens vorgenommenen Untersuchungen, die
nicht mit einer konkreten Behandlung der untersuchten Person im Zusammen-
hang stehen, ausser in Féllen nach Absatz 2 Buchstabe c;

c. die Abgabe von Medikamenten oder von medizinischen Hilfsmitteln, es sei
denn, diese werden von der behandelnden Person im Rahmen einer Heilbe-
handlung verwendet;

d. die Abgabe von selbst hergestellten oder zugekauften Prothesen und orthopa-
dischen Apparaten, auch wenn diese im Rahmen einer Heilbehandlung er-
folgt; als Prothese gilt ein Korper-Ersatz, der ohne operativen Eingriff vom
Kérper entfernt und wieder eingesetzt oder angebracht werden kann;

e. Massnahmen der Grundpflege; diese gelten als Pflegeleistungen nach Arti-
kel 21 Absatz 2 Ziffer 4 MWSTG.
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Art. 35 Voraussetzung fiir die Anerkennung als Erbringer oder Erbringerin
einer Heilbehandlung
(Art. 21 Abs. 2 Ziff. 3 MWSTG)

1 Ein Leistungserbringer oder eine Leistungserbringerin verfiigt tiber eine Berufsaus-
iibungsbewilligung im Sinn von Artikel 21 Absatz 2 Ziffer 3 MWSTG, wenn er oder
sie:

a. im Besitz der nach kantonalem Recht erforderlichen Bewilligung zur selbst-
standigen Berufsausiibung ist; oder

b. zur Ausiibung der Heilbehandlung nach der kantonalen Gesetzgebung zuge-
lassen ist.

2 Als Angehorige von Heil- und Pflegeberufen im Sinn von Artikel 21 Absatz 2 Zif-
fer 3 MWSTG gelten namentlich:

a. Arzte und Arztinnen;

b. Zahnirzte und Zahnérztinnen,;

c.  Zahnprothetiker und Zahnprothetikerinnen;
cbis. Dentalhygieniker und Dentalhygienikerinnen;
d.  Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen;

dbs, Psychologen und Psychologinnen;

Chiropraktoren und Chiropraktorinnen;
Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen;

Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen;

e oo

Naturérzte, Naturérztinnen, Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen, Naturheilprak-
tiker und Naturheilpraktikerinnen;

—

Entbindungspfleger und Hebammen;

Pflegefachménner und Pflegefachfrauen;

~

medizinische Masseure und Masseurinnen;

—_—

Logopéden und Logopédinnen;

Erndhrungsberater und Ernéhrungsberaterinnen;

e

Podologen und Podologinnen;

I

p.  Apotheker und Apothekerinnen;

d.  Optometristen und Optometristinnen.

Art. 36 Kulturelle Leistungen
(Art. 21 Abs. 2 Ziff. 14 und 16 MWSTG)
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2 Als Urheber und Urheberinnen im Sinn von Artikel 21 Absatz 2 Ziffer 16 MWSTG
gelten Urheber und Urheberinnen von Werken nach den Artikeln 2 und 3 URG, so-
weit sie kulturelle Dienstleistungen und Lieferungen erbringen.

Art. 37

Art. 38 Zusammenarbeit zwischen Gemeinwesen
(Art. 21 Abs. 2 Ziff. 28 Bst. b und c MWSTG)

I Als Beteiligung von Gemeinwesen an privat- oder offentlichrechtlichen Gesell-
schaften im Sinn von Artikel 21 Absatz 2 Ziffer 28 Buchstabe b MWSTG gilt sowohl
eine direkte als auch eine indirekte Beteiligung.

2 Als von Gemeinwesen gegriindete Anstalten und Stiftungen im Sinn von Artikel 21
Absatz 2 Ziffer 28 Buchstabe c MWSTG gelten sowohl direkt als auch indirekt von
Gemeinwesen gegriindete Anstalten und Stiftungen.

3 Die Steuerausnahme erstreckt sich auf:
a. die Leistungen zwischen privat- oder 6ffentlich-rechtlichen Gesellschaften,
an denen ausschliesslich Gemeinwesen beteiligt sind, und:
1. den ausschliesslich von diesen Gesellschaften direkt oder indirekt gehal-

tenen Gesellschaften, oder

2.  -direktoderindirektgegritndeten-den Anstalten und Stiftungen. deren al-

leinige Griinder oder Triger sie sind;

b. die Leistungen zwischen aussehliesslich-von-Gemeinwesengegriindeten-An-
stalten oder Stiftungen. deren Griinder oder Triger ausschliesslich Gemein-
wesen sind, und

1. den Gesellschaften, die sie alleine direkt oder indirekt halten, oder den

aussehliesslich-von d'ejse” ’ ‘”ssa]l.te”] ede]' SE.”EH.”g]e” d"e..ktfde' '”d"el]“

Lo e
2. den Anstalten und Stiftungen, deren alleinige Trager oder Griinder sie
sind.
Art. 38a Bildungs- und Forschungsinstitutionen

(Art. 21 Abs. 7 MWSTG)
1 Als Bildungs- und Forschungsinstitutionen gelten:

a. Institutionen des Hochschulwesens, die von Bund und Kantonen im Rahmen
von Artikel 63a der Bundesverfassung?> gestiitzt auf eine gesetzliche Grund-
lage gefordert werden;

b. gemeinniitzige Organisationen nach Artikel 3 Buchstabe ] MWSTG sowie
Gemeinwesen nach Artikel 12 MWSTG;

c. Offentliche Spitdler unabhingig von ihrer Rechtsform.

5 SR101
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2 Unternehmen der Privatwirtschaft gelten nicht als Bildungs- oder Forschungsinsti-
tutionen.

Art. 39 Option fiir die Versteuerung der von der Steuer ausgenommenen
Leistungen
(Art. 22 MWSTG)

Die Option durch Deklaration in der Abrechnung muss in der Steuerperiode ausgeiibt
werden, in der die Umsatzsteuerschuld entstanden ist. Nach Ablauf der Finalisie-
rungsfrist gemiss Artikel 72 Absatz 1 MWSTG ist eine Ausiibung der Option oder
ein Verzicht auf eine ausgeiibte Option nicht mehr moglich.

4. Abschnitt: Von der Steuer befreite Leistungen
Art. 40

Art. 41 Steuerbefreiung des internationalen Luftverkehrs
(Art. 23 Abs. 4 MWSTG)

1 Von der Steuer sind befreit:

a. Beforderungen im Luftverkehr, bei denen entweder der Ankunfts- oder der
Abflugsort im Inland liegt;

b. Beforderungen im Luftverkehr von einem ausldndischen Flughafen zu einem
anderen ausldndischen Flughafen iiber inldndisches Gebiet.

2 Inlandstrecken im internationalen Luftverkehr sind von der Steuer befreit, wenn der
Flug im Inland lediglich durch eine technische Zwischenlandung oder zum Umsteigen
auf einen Anschlussflug unterbrochen wird.

Art. 42 Steuerbefreiung des internationalen Eisenbahnverkehrs
(Art. 23 Abs. 4 MWSTG)

1 Beforderungen im grenziiberschreitenden Eisenbahnverkehr sind unter Vorbehalt
von Absatz 2 von der Steuer befreit, soweit es sich um Strecken handelt, wofiir ein
internationaler Fahrausweis besteht. Darunter fallen:

a. Beforderungen auf Strecken, bei denen entweder der Abgangs- oder der An-
kunftsbahnhof im Inland liegt;

b. Beférderungen auf inldndischen Strecken, die im Transit benutzt werden, um
die im Ausland liegenden Abgangs- und Ankunftsbahnhéfe zu verbinden.

2 Fiir eine Steuerbefreiung muss der Fahrpreisanteil der ausldndischen Strecke grosser
sein als die wegen der Steuerbefreiung entfallende Mehrwertsteuer.

3 Fiir den Verkauf von Pauschalfahrausweisen, namentlich Generalabonnementen und
Halbtax-Abonnementen, die ganz oder teilweise fiir steuerbefreite Beforderungen ver-
wendet werden, wird keine Steuerbefreiung gewéhrt.
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Art. 43 Steuerbefreiung des internationalen Busverkehrs

(Art. 23 Abs. 4 MWSTG)
1 Von der Steuer befreit sind die Beforderungen von Personen mit Autobussen auf
Strecken, die:

a. iberwiegend iiber auslidndisches Gebiet fithren; oder

b. im Transit benutzt werden, um die im Ausland liegenden Abgangs- und An-
kunftsorte zu verbinden.

2 Von der Steuer befreit sind Personenbeférderungen auf reinen Inlandstrecken, die
allein fiir das unmittelbare Zubringen einer Person zu einer Beforderungsleistung nach
Absatz 1 bestimmt sind, sofern diese gemeinsam mit der Beforderungsleistung nach
Absatz 1 in Rechnung gestellt wird.

Art. 43a Verzicht auf steuerfreie Lieferung an Plattformen
(Art. 23 Abs. 2 Ziff. 13 MWSTG)

1 Der Verkéufer oder die Verkéuferin kann die fingierte Lieferung von Gegenstinden
im Inland an einen Leistungserbringer oder eine Leistungserbringerin nach Arti-
kel 20a¢ MWSTG mit dessen oder deren Einverstidndnis mit Steuer in Rechnung stel-
len. Kein Einverstindnis ist notwendig, wenn gegen den Leistungserbringer oder die

Leistungserbringerin nach Artikel 20a MWSTG eine administrative Massnahme nach
Artikel 79¢ MWSTG verfligt ist.

2 Der Leistungserbringer oder die Leistungserbringerin nach Artikel 206 MWSTG
kann die Steuer als Vorsteuer in Abzug bringen.

Artodd——onob cbeee Thopfieee oo e e Bote 1

(Art107 Abs 2 MWSTG)
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Platin-autweisen-Aufaehoben

3. Kapitel: Bemessungsgrundlage und Steuersétze
1. Abschnitt: Bemessungsgrundlage

Art. 45 Entgelte in ausléndischer Wahrung
(Art. 24 Abs. | MWSTG)

1 Zur Berechnung der geschuldeten Mehrwertsteuer sind Entgelte in ausléndischer
Wihrung im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerforderung in Landeswihrung umzu-
rechnen.

2 Ein Entgelt in ausléndischer Wahrung liegt vor, wenn die Rechnung oder Quittung
in auslédndischer Wahrung ausgestellt ist. Wird keine Rechnung oder Quittung ausge-
stellt, so ist die Verbuchung beim Leistungserbringer oder bei der Leistungserbringe-
rin massgebend. Unerheblich ist, ob in Landes- oder in auslédndischer Wéhrung be-
zahlt wird und in welcher Wiahrung das Retourgeld ausbezahlt wird.

3 Die Umrechnung erfolgt nach dem von der ESTV verdffentlichten Wechselkurs,
wobei wahlweise der Monatsmittelkurs oder der Tageskurs fiir den Verkauf von De-
visen verwendet werden kann.

3bis Bei ausldndischen Wahrungen, fiir welche die ESTV keinen Kurs veroffentlicht,
gilt der publizierte Tageskurs fiir den Verkauf von Devisen einer inldndischen Bank.

4 Steuerpflichtige Personen, die Teil eines Konzerns sind, kénnen fiir die Umrechnung
ihren Konzernumrechnungskurs verwenden. Dieser ist sowohl fiir die Leistungen in-
nerhalb des Konzerns als auch im Verhéltnis zu Dritten anzuwenden.

5 Das gewihlte Vorgehen (Monatsmittel-, Tages- oder Konzernkurs) ist wihrend min-
destens einer Steuerperiode beizubehalten.

Art. 46 Kreditkartenkommissionen und Scheckgebiihren
(Art. 24 Abs. | MWSTG)

Nicht als Entgeltsminderungen gelten Kreditkartenkommissionen, Scheckgebiihren,
WIR-Einschldge und dergleichen.

Art. 47 Leistungen an das Personal
(Art. 24 MWSTG)

1 Bei entgeltlichen Leistungen an das Personal ist die Steuer vom tatséchlich
empfangenen Entgelt zu berechnen. Artikel 24 Absétze 2 und 3 MWSTG bleibt vor-
behalten.

2 Leistungen des Arbeitgebers an das Personal, die im Lohnausweis zu deklarieren
sind, gelten als entgeltlich erbracht. Die Steuer ist von dem Betrag zu berechnen, der
auch fiir die direkten Steuern massgebend ist.
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3 Leistungen, die im Lohnausweis nicht zu deklarieren sind, gelten als nicht entgelt-
lich erbracht und es wird vermutet, dass ein unternehmerischer Grund besteht.

4 Soweit bei den direkten Steuern Pauschalen fiir die Ermittlung von Lohnanteilen
zuléssig sind, die auch fiir die Bemessung der Mehrwertsteuer dienlich sind, kdnnen
diese fiir die Mehrwertsteuer ebenfalls angewendet werden.

5 Fiir die Anwendung der Absétze 2—4 ist nicht erheblich, ob es sich dabei um eng
verbundene Personen nach Artikel 3 Buchstabe h MWSTG handelt.

Art. 48 Kantonale Abgaben an Wasser-, Abwasser- oder Abfallfonds
(Att. 24 Abs. 6 Bst. d MWSTG)

1 Die ESTV legt fiir jeden Fonds den Umfang des Abzuges in Prozenten fest, der fiir
die einzelnen angeschlossenen Entsorgungsanstalten und Wasserwerke gilt.

2 Sie berticksichtigt dabei, dass:
a. der Fonds nicht alle eingenommenen Abgaben wieder ausrichtet; und

b. die steuerpflichtigen Beziiger und Beziigerinnen von Entsorgungsdienstleis-
tungen und Wasserlieferungen die ihnen darauf in Rechnung gestellte Steuer
vollumfinglich als Vorsteuer abgezogen haben.

1a. Abschnitt: Margenbesteuerung

Art. 48a Kunstgegenstinde, Antiquitdten und andere Sammlerstiicke
(Art. 24a Abs. 4 MWSTG)

I Als Kunstgegenstinde gelten folgende korperliche Werke von Urhebern und Urhe-
berinnen nach Artikel 21 Absatz 2 Ziffer 16 MWSTG:

a. vom Kiinstler oder von der Kiinstlerin personlich geschaffene Bildwerke wie
Olgemiilde, Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen, Collagen und dergleichen; aus-
genommen sind Baupldne und -zeichnungen, technische Zeichnungen und an-
dere Pldne und Zeichnungen zu Gewerbe-, Handels-, topografischen oder dhn-
lichen Zwecken, bemalte oder verzierte gewerbliche Erzeugnisse, bemalte
Gewebe fiir Theaterdekorationen, Atelierhintergriinde und dergleichen;

b. Originalstiche, -schnitte und -steindrucke, die unmittelbar in begrenzter
Stiickzahl von einer oder mehreren vom Kiinstler oder von der Kiinstlerin
vollstdndig handgearbeiteten Platten nach einem beliebigen, jedoch nicht me-
chanischen oder fotomechanischen Verfahren auf ein beliebiges Material in
Schwarz-Weiss oder farbig abgezogen wurden;

c.  Serigrafien, die die Merkmale eines kiinstlerisch individuell gestalteten Ori-
ginalwerks aufweisen, in begrenzter Stiickzahl hergestellt und von vom Urhe-
ber oder von der Urheberin vollstindig handgearbeiteten Vervielfaltigungs-
formen abgezogen worden sind;

d.  Originalwerke der Bildhauerkunst, die vollstindig vom Kiinstler oder von der
Kiinstlerin geschaffen wurden, sowie unter Aufsicht des Kiinstlers oder der
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Kiinstlerin beziehungsweise deren Rechtsnachfolger hergestellte Bildgiisse in
begrenzter Stiickzahl;

e. handgearbeitete Tapisserien und Textilwaren fiir Wandbekleidung nach Ori-
ginalentwiirfen von Kiinstlern und Kiinstlerinnen in begrenzter Stiickzahl;

f.  Originalwerke aus Keramik, die vollstindig vom Kiinstler oder von der
Kiinstlerin geschaffen und von ihm oder ihr signiert wurden;

g.  Werke der Emaillekunst in begrenzter Stiickzahl, die vollstindig von Hand
geschaffen wurden, nummeriert und mit der Signatur des Kiinstlers oder der
Kiinstlerin oder des Kunstateliers versehen sind;

h. vom Kiinstler oder von der Kiinstlerin aufgenommene Fotografien, die von
ihm oder ihr oder unter deren Aufsicht in begrenzter Stiickzahl abgezogen
sowie zertifiziert oder von ihm oder ihr signiert wurden;

i.  in den Buchstaben a—h nicht genannte, vom Kiinstler oder von der Kiinstlerin
personlich geschaffene Kunstgegensténde in begrenzter Stiickzahl.

2 Als Antiquitéten gelten bewegliche Gegenstidnde, die mehr als 100 Jahre alt sind.
3 Als Sammlerstiicke gelten namentlich auch:

a. Briefmarken, Stempelmarken, Steuerzeichen, Ersttagsbriefe, Ganzsachen und
dergleichen, entwertet oder nicht entwertet, die nicht zum Umlauf vorgesehen
sind;

b. zoologische, botanische, mineralogische oder anatomische Sammlerstiicke
und Sammlungen; Sammlerstiicke von geschichtlichem, archdologischem,
paldontologischem, volkerkundlichem oder miinzkundlichem Wert;

c. Motorfahrzeuge, deren erste Inverkehrsetzung beim Ankauf ldnger als
30 Jahre zuriickliegt;

d.  Weine und andere Alkoholika, die mit Jahrgang versehen sind und mittels
Nummerierung oder auf andere Art und Weise individualisierbar sind;

e. Gegenstinde aus Edelmetallen, Edelmetallplattierungen, Edelsteinen,
Schmucksteinen und dergleichen wie Bijouterie, Juwelierwaren, Uhren und
Miinzen, die einen Sammlerwert haben.

Art. 48) Margenbesteuerung bei zu einem Gesamtpreis erworbenen
Gegenstanden
(Art. 24a Abs. 5 MWSTG)

I Hat der Wiederverkdufer oder die Wiederverkduferin Sammlerstiicke zu einem Ge-
samtpreis erworben, so muss er oder sie fiir den Verkauf simtlicher dieser Sammler-
stiicke die Margenbesteuerung anwenden.

2 Das Entgelt aus dem Wiederverkauf einzelner zu einem Gesamtpreis erworbener
Sammlerstiicke ist in der Abrechnungsperiode, in der es erzielt wurde, zu deklarieren.
Sobald die Entgelte zusammen den Gesamtpreis iibersteigen, sind sie zu versteuern.

3 Werden Sammlerstiicke zusammen mit anderen Gegensténden zu einem Gesamt-
preis erworben, so ist die Margenbesteuerung nur anwendbar, wenn der Anteil am
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Ankaufspreis, der auf die Sammlerstiicke entféllt, anndherungsweise ermittelt werden
kann.

Art. 48¢ Rechnungsstellung
(Art. 24a MWSTG)

Weist die steuerpflichtige Person die Steuer beim Wiederverkauf von Sammlerstii-
cken offen aus, so schuldet sie die Steuer und kann weder die Margenbesteuerung
anwenden noch die fiktive Vorsteuer abziehen.

Art. 484 Aufzeichnungen
(Art. 24a MWSTG)

Die steuerpflichtige Person muss iiber die Sammlerstiicke eine Bezugs- und Verkaufs-
kontrolle fithren. Bei zu einem Gesamtpreis erworbenen Gegenstanden sind pro Ge-
samtheit separate Aufzeichnungen zu fiihren.

Art. 48e Margenbesteuerung fiir elektronische Plattformen
(Art. 240 MWSTG)

Wer als Leistungserbringer oder Leistungserbringerin nach Artikel 20a MWSTG gilt
kann die Margenbesteuerung nur anwenden, sofern der Verkédufer oder die Verkéufe-
rin des Gegenstandes im Inland anséssig und nicht im Mehrwertsteuerregister einge-
tragen ist.

2. Abschnitt: Steuersiitze

Art. 49 Medikamente
(Art. 25 Abs. 2 Bst. a Ziff. § MWSTG)

Als Medikamente gelten:

a. nach Artikel 9 Absatz 1 des Heilmittelgesetzes vom 15. Dezember 20006
(HMG) zugelassene verwendungsfertige Arzneimittel und Tierarzneimittel-
Vormischungen sowie die entsprechenden galenisch fertigen Produkte;

b. verwendungsfertige Arzneimittel, die nach Artikel 9 Absétze 2 und 2tet HMG
keiner Zulassung bediirfen, mit Ausnahme von menschlichem und tierischem
Vollblut;

c. verwendungsfertige Arzneimittel, die nach Artikel 9¢ HMG eine befristete
Zulassung oder nach Artikel 95 HMG eine befristete Bewilligung erhalten ha-
ben;

d. nicht zugelassene verwendungsfertige Arzneimittel nach den Artikeln 48 und
49 Absidtze 1-4 der Arzneimittel-Bewilligungsverordnung vom 14.

6 SR 81221

21/69




641.201 Steuern

November 20187 sowie nach den Artikeln 7-7¢ der Tierarzneimittelverord-
nung vom 18. August 20048,

Art. 50 Zeitungen und Zeitschriften ohne Reklamecharakter
(Art. 25 Abs. 2 Bst. a Ziff. 9 MWSTG)

Als Zeitungen und Zeitschriften ohne Reklamecharakter gelten Druckerzeugnisse,
welche die folgenden Voraussetzungen erfiillen:

a.  Sie erscheinen periodisch, mindestens zweimal pro Jahr.

Sie dienen der laufenden Orientierung iiber Wissenswertes oder der Unterhal-
tung.
c. Sie tragen einen gleich bleibenden Titel.

d. Sie enthalten eine fortlaufende Nummerierung sowie die Angabe des Erschei-
nungsdatums und der Erscheinungsweise.

Sie sind dusserlich als Zeitungen oder Zeitschriften aufgemacht.

Sie weisen nicht tiberwiegend Fliachen zur Aufnahme von Eintragungen auf.

Art. 50a Elektronische Zeitungen und Zeitschriften ohne Reklamecharakter
(Art. 25 Abs. 2 Bst. abis MWSTG)

I Als elektronische Zeitungen und Zeitschriften ohne Reklamecharakter gelten elekt-
ronische Erzeugnisse, die:

a. aufelektronischem Weg tibermittelt oder auf Datentragern angeboten werden;
b. iberwiegend text- oder bildbasiert sind; und

c. im Wesentlichen die gleiche Funktion wie gedruckte Zeitungen und Zeit-
schriften nach Artikel 50 erfiillen.

2 Zu den elektronischen Zeitungen und Zeitschriften ohne Reklamecharakter gehéren
auch Horzeitungen und -zeitschriften, die inhaltlich iberwiegend dem Originalwerk
entsprechen.

Art. 51 Biicher und andere Druckerzeugnisse ohne Reklamecharakter
(Art. 25 Abs. 2 Bst. a Ziff. 9 MWSTG)

Als Biicher und andere Druckerzeugnisse ohne Reklamecharakter gelten Drucker-
zeugnisse, welche die folgenden Voraussetzungen erfiillen:

a.  Sie weisen Buch-, Broschiiren- oder Loseblattform auf; Loseblattwerke gelten
als Biicher, wenn sie sich aus einer Einbanddecke, versehen mit einer
Schraub-, Spiral- oder Schnellheftung, und den darin einzuordnenden losen
Blattern zusammensetzen, als vollstindiges Werk mindestens 16 Seiten um-
fassen und der Titel des Werks auf der Einbanddecke erscheint.

7 SR 812.212.1
8 SR 812.212.27
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b. Sie weisen inklusive Umschlag und Deckseiten mindestens 16 Seiten auf, mit
Ausnahme von Kinderbiichern, gedruckten Musikalien und Teilen zu Lose-
blattwerken.

c. Sie weisen einen religidsen, literarischen, kiinstlerischen, unterhaltenden, er-
zieherischen, belehrenden, informierenden, technischen oder wissenschaftli-
chen Inhalt auf.

d. Sie sind nicht zur Aufnahme von Eintragungen oder Sammelbildern be-
stimmt, mit Ausnahme von Schul- und Lehrbiichern sowie bestimmten Kin-
derbiichern wie Ubungsheften mit Illustrationen und ergéinzendem Text und
Zeichen- und Malbiichern mit Vorgaben und Anleitungen.

Art. Sla Elektronische Biicher ohne Reklamecharakter
(Art. 25 Abs. 2 Bst. abis MWSTG)

I Als elektronische Biicher ohne Reklamecharakter gelten elektronische Erzeugnisse,
die:

a. aufelektronischem Weg iibermittelt oder auf Datentrdgern angeboten werden;

in sich geschlossene, iiberwiegend text- oder bildbasierte und nicht interaktive
Einzelwerke sind; und

c. im Wesentlichen die gleiche Funktion wie gedruckte Biicher nach Artikel 51
erfiillen.

2 Zu den elektronischen Biichern ohne Reklamecharakter gehdren auch Horbiicher,
die inhaltlich iberwiegend dem Originalwerk entsprechen.

Art. 52 Reklamecharakter
(Art. 25 Abs. 2 Bst. a Ziff. 9 und Bst. abis MWSTG)

1 Druck- und elektronische Erzeugnisse haben Reklamecharakter, wenn bei ihrem In-
halt die Werbung fiir die geschiftlichen Tétigkeiten der Herausgeberschaft oder einer
hinter dieser stehenden Drittperson im Vordergrund steht.

2 Als hinter der Herausgeberschaft stehende Drittpersonen gelten:

a. Personen und Unternehmen, fiir die die Herausgeberschaft handelt oder die
die Herausgeberschaft beherrscht; oder

b. sonstige mit der Herausgeberschaft eng verbundene Personen im Sinn von
Artikel 3 Buchstabe h MWSTG.

3 Als Werbung gelten sowohl die direkte Werbung, wie Reklame oder Inserate, als
auch die indirekte Werbung, wie Publireportagen oder Publimitteilungen.

Art. 53 Zubereitung vor Ort und Servierleistung
(Art. 25 Abs. 3 MWSTG)

1 Als Zubereitung gelten namentlich das Kochen, Erwidrmen, Mixen, Riisten und Mi-
schen von Lebensmitteln. Nicht als Zubereitung gilt das blosse Bewahren der Tempe-
ratur konsumbereiter Lebensmittel.
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2 Als Servierleistung gelten namentlich das Anrichten von Speisen auf Tellern, das
Bereitstellen von kalten oder warmen Buffets, der Ausschank von Getrénken, das De-
cken und Abrdumen von Tischen, das Bedienen der Giste, die Leitung oder Beauf-
sichtigung des Service-Personals sowie die Betreuung und Versorgung von Selbstbe-
dienungsbuffets.

Art. 54 Besondere Konsumvorrichtungen an Ort und Stelle
(Art. 25 Abs. 3 MWSTG)

1 Als besondere Vorrichtungen zum Konsum von Lebensmitteln an Ort und Stelle
(Konsumvorrichtungen) gelten namentlich Tische, Stehtische, Theken und andere fiir
den Konsum zur Verfiigung stehende Abstellflichen oder entsprechende Vorrichtun-
gen, namentlich in Beforderungsmitteln. Unerheblich ist:

a. wem die Vorrichtungen gehdren;
b. ob der Kunde oder die Kundin die Vorrichtung tatsdchlich benutzt;

c. obdie Vorrichtungen ausreichen, um sémtlichen Kunden und Kundinnen
den Konsum an Ort und Stelle zu ermdglichen.

2 Nicht als Konsumvorrichtungen gelten:

a. Dblosse Sitzgelegenheiten ohne dazugehorige Tische, die in erster Linie als
Ausruhmoglichkeit dienen;

b. bei Kiosks oder Restaurants auf Campingplétzen: die Zelte und Wohnwagen
der Mieter und Mieterinnen.

Art. 55 Zum Mitnehmen oder zur Auslieferung bestimmte Lebensmittel
(Art. 25 Abs. 3 MWSTG)

I Als Auslieferung gilt die Lieferung von Lebensmitteln durch die steuerpflichtige
Person an ihre Kundschaft an deren Domizil oder an einen andern von ihr bezeichne-
ten Ort ohne jede weitere Zubereitung oder Servierleistung.

2 Als zum Mitnehmen bestimmte Lebensmittel gelten Lebensmittel, die der Kunde
oder die Kundin nach dem Kauf an einen anderen Ort verbringt und nicht im Betrieb
des Leistungserbringers oder der Leistungserbringerin konsumiert. Fiir das Mitneh-
men spricht namentlich:

a. der durch den Kunden oder die Kundin bekannt gegebene Wille zum Mitneh-
men der Lebensmittel;

b. die Abgabe der Lebensmittel in einer speziellen, fiir den Transport geeigneten
Verpackung;

c. die Abgabe von Lebensmitteln, die nicht fiir den unmittelbaren Verzehr ge-
eignet sind.

3 Fiir bestimmte Betriebe und Anlésse sieht die ESTV Vereinfachungen im Sinn von
Artikel 80 MWSTG vor.
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Art. 56 Geeignete organisatorische Massnahme
(Art. 25 Abs. 3 MWSTG)

Eine geeignete organisatorische Massnahme ist namentlich das Ausstellen von Bele-
gen, anhand derer festgestellt werden kann, ob eine gastgewerbliche Leistung oder
eine Auslieferung beziehungsweise eine Lieferung zum Mitnehmen erbracht wurde.

4. Kapitel: Rechnungsstellung und Steuerausweis
(Art. 26 Abs. 3 MWSTG)

Art. 57

Kassenzettel fiir Betrdge bis 400 Franken miissen keine Angaben iiber den Leistungs-
empfénger oder die Leistungsempféngerin enthalten. Solche Kassenzettel berechtigen
nicht zu einer Steuerriickerstattung im Vergiitungsverfahren.

5. Kapitel: Vorsteuerabzug
1. Abschnitt: Allgemeines

Art. 58 Vorsteuerabzug bei auslédndischer Wahrung
(Art. 28 MWSTG)

Fiir die Berechnung der abziehbaren Vorsteuern gilt Artikel 45 sinngeméss.

Art. 59 Nachweis
(Art. 28 Abs. 1 Bst. a MWSTG)

1 Die Inlandsteuer gilt als in Rechnung gestellt, wenn der Leistungserbringer oder die
Leistungserbringerin fiir den Leistungsempfinger oder die Leistungsempféngerin er-
kennbar von diesem oder dieser die Mehrwertsteuer eingefordert hat.

2 Der Leistungsempfanger oder die Leistungsempfiangerin muss nicht priifen, ob die
Mehrwertsteuer zu Recht eingefordert wurde. Weiss er oder sie aber, dass die Person,
die die Mehrwertsteuer iiberwilzt hat, nicht als steuerpflichtige Person eingetragen
ist, so ist der Vorsteuerabzug ausgeschlossen.

Art. 60

Art, 61— fomonombs bol b e wd e
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2. Abschnitt: Abzug fiktiver Vorsteuer

Art. 62 Edelmetalle und Edelsteine
(Art. 28a Abs. 1 Bst. a MWSTG)

Nicht als individualisierbare bewegliche Gegensténde gelten Edelmetalle der Zollta-
rifnummern 710671129 und Edelsteine der Zolltarifnummern 7102-7105.

Art. 63 Berechtigung zum Abzug der fiktiven Vorsteuer
(Art. 284 Abs. 1 und 2 MWSTG)

I' Werden ausschliesslich individualisierbare bewegliche Gegenstinde zu einem Ge-
samtpreis erworben, so ist ein Abzug der fiktiven Vorsteuer zuldssig.

2 Der Abzug der fiktiven Vorsteuer ist ausgeschlossen, wenn im Gesamtpreis Samm-
lerstiicke (Art. 48a) oder nicht individualisierbare bewegliche Gegensténde enthalten
sind und der Anteil am Ankaufspreis, der auf Gegensténde nach Artikel 28a¢ MWSTG
entfillt, nicht anndhrungsweise ermittelt werden kann.

3 Der Abzug der fiktiven Vorsteuer ist ausgeschlossen, wenn:

a. beim Erwerb des Gegenstands das Meldeverfahren nach Artikel 38 MWSTG
zur Anwendung kam;

b. die steuerpflichtige Person den Gegenstand eingefiihrt hat;

c. Gegenstdnde nach Artikel 44-Absatzt Buehstaben-a-und-b-und-Absatz2-23
Absatz 2 Ziffer 12 MWSTG erworben wurden;

d. die steuerpflichtige Person weiss oder wissen miisste, dass der Gegenstand
steuerbefreit eingefiihrt wurde.

e. _ die steuerpflichtige Person den Gegenstand von einem Begilinstigten oder ei-
ner Begiinstigten nach Artikel 2 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 200710

(GSQG) bezogen hat.
4 Bei Zahlungen im Rahmen der Schadenregulierung ist der Abzug der fiktiven Vor-

steuer nur auf dem tatséichlichen Wert des Gegenstandes im Zeitpunkt der Ubernahme
zuldssig.

5 Wer als Leistungserbringer oder Leistungserbringerin nach Artikel 20a MWSTG
gilt, kann den Abzug der fiktiven Vorsteuer nur anwenden, sofern der Verkéufer oder
die Verkéauferin des Gegenstandes im Inland ansédssig und nicht im Mehrwertsteuer-
register eingetragen ist.

Art. 64
Aufgehoben

9 SR 632.10 Anhang
10 SR 192.12
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3. Abschnitt: Korrektur des Vorsteuerabzugs

Art. 65 Methoden zur Berechnung der Korrektur
(Art. 30 MWSTG)

Die Korrektur des Vorsteuerabzugs kann berechnet werden:
a. nach dem effektiven Verwendungszweck;
b. anhand von Pauschalmethoden mit von der ESTV festgelegten Pauschalen;

c. gestiitzt auf eigene Berechnungen.

Art. 66 Pauschalmethoden
(Art. 30 MWSTG)

Die ESTV legt namentlich Pauschalen fest fiir:
a. Tatigkeiten von Banken;
b. die Tatigkeit von Versicherungsgesellschaften;
c. Tétigkeiten von spezialfinanzierten Dienststellen von Gemeinwesen;

d. die Gewihrung von Krediten sowie fiir Zinseinnahmen und Einnahmen aus
dem Handel mit Wertpapieren;

e. die Verwaltung von eigenen Immobilien, fiir deren Versteuerung nicht nach
Artikel 22 MWSTG optiert wird;

f.  Transportunternehmen des 6ffentlichen Verkehrs.

Art. 67 Eigene Berechnungen
(Art. 30 MWSTG)

Stiitzt die steuerpflichtige Person die Korrektur des Vorsteuerabzugs auf eigene Be-
rechnungen, so muss sie die Sachverhalte, die ihren Berechnungen zugrunde liegen,
umfassend belegen sowie eine Plausibilitétspriifung durchfiihren.

Art. 68 Wabhl der Methode
(Art. 30 MWSTG)

1 Die steuerpflichtige Person kann zur Berechnung der Korrektur des Vorsteuerabzugs
eine oder mehrere Methoden anwenden, sofern dies zu einem sachgerechten Ergebnis
fiihrt.

2 Als sachgerecht gilt jede Anwendung einer oder mehrerer Methoden, die den Grund-
satz der Erhebungswirtschaftlichkeit beriicksichtigt, betriebswirtschaftlich nachvoll-
ziehbar ist und die Vorsteuern nach Massgabe der Verwendung fiir eine bestimmte
Tétigkeit zuteilt.
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4. Abschnitt: Eigenverbrauch

Art. 69 Grundsitze
(Art. 31 MWSTG)

I Der Vorsteuerabzug ist auf nicht in Gebrauch genommenen Gegenstinden und
Dienstleistungen vollumfinglich zu korrigieren.

2 Der Vorsteuerabzug ist auf in Gebrauch genommenen Gegenstanden und Dienstleis-
tungen zu korrigieren, die im Zeitpunkt des Wegfalls der Voraussetzungen des Vor-
steuerabzugs noch vorhanden sind und einen Zeitwert haben. Bei Dienstleistungen in
den Bereichen Beratung, Buchfiihrung, Personalbeschaffung, Management und Wer-
bung wird vermutet, dass sie bereits im Zeitpunkt ihres Bezugs verbraucht und nicht
mehr vorhanden sind.

3 Bei selbst hergestellten Gegenstianden ist fiir die Ingebrauchnahme der Infrastruktur
ein Pauschalzuschlag von 33 Prozent auf den Vorsteuern auf Material und allfélligen
Drittarbeiten bei Halbfabrikaten vorzunehmen. Vorbehalten bleibt der effektive Nach-
weis der Vorsteuern, die auf die Ingebrauchnahme der Infrastruktur entfallen.

4 Fallen die Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs nur teilweise weg, so ist die Kor-
rektur im Ausmass der nicht mehr zum Vorsteuerabzug berechtigenden Nutzung vor-
zunehmen.

Art. 70 Ermittlung des Zeitwerts
(Art. 31 Abs. 3 MWSTG)

I Zu berechnen ist der Zeitwert auf der Grundlage des Anschaffungspreises, bei Im-
mobilien ohne Wert des Bodens, sowie der wertvermehrenden Aufwendungen. Nicht
zu berlicksichtigen sind die werterhaltenden Aufwendungen. Werterhaltende Auf-
wendungen sind solche, die lediglich dazu dienen, den Wert eines Gegenstands sowie
seine Funktionsfahigkeit zu erhalten, namentlich Service-, Unterhalts-, Betriebs-, Re-
paratur- und Instandstellungskosten.

2 Bei der Ermittlung des Zeitwerts von in Gebrauch genommenen Gegenstianden und
Dienstleistungen ist in der ersten Steuerperiode der Ingebrauchnahme der Wertverlust
fiir die ganze Steuerperiode zu beriicksichtigen. In der letzten noch nicht abgelaufenen
Steuerperiode ist hingegen keine Abschreibung vorzunehmen, ausser die Nutzungs-
anderung tritt am letzten Tag der Steuerperiode ein.

Art. 71 Grossrenovationen von Liegenschaften
(Art. 31 MWSTG)

Ubersteigen die Renovationskosten einer Bauphase insgesamt 5 Prozent des Gebiu-
deversicherungswerts vor der Renovation, so muss der Vorsteuerabzug um die ge-
samten Kosten korrigiert werden, unabhéngig davon, ob es sich um Kosten fiir wert-
vermehrende oder fiir werterhaltende Aufwendungen handelt.
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5. Abschnitt: Einlageentsteuerung

Art. 72 Grundsitze
(Art. 32 MWSTG)

I Der Vorsteuerabzug kann auf nicht in Gebrauch genommenen Gegenstanden und
Dienstleistungen vollumfinglich korrigiert werden.

2 Der Vorsteuerabzug kann auf in Gebrauch genommenen Gegenstidnden und Dienst-
leistungen korrigiert werden, die im Zeitpunkt des Eintritts der Voraussetzungen des
Vorsteuerabzugs noch vorhanden sind und einen Zeitwert haben. Bei Dienstleistun-
gen in den Bereichen Beratung, Buchfiihrung, Personalbeschaffung, Management und
Werbung wird vermutet, dass sie bereits im Zeitpunkt ihres Bezugs verbraucht und
nicht mehr vorhanden sind.

3 Bei selbst hergestellten Gegenstidnden kann fiir die Ingebrauchnahme der Infrastruk-
tur ein Pauschalzuschlag von 33 Prozent auf den Vorsteuern auf Material und allfal-
ligen Drittarbeiten bei Halbfabrikaten vorgenommen werden. Vorbehalten bleibt der
effektive Nachweis der Vorsteuern, die auf die Ingebrauchnahme der Infrastruktur
entfallen.

4 Treten die Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs nur teilweise ein, so kann die Kor-
rektur nur im Ausmass der nun zum Vorsteuerabzug berechtigenden Nutzung vorge-
nommen werden.

Art. 73 Ermittlung des Zeitwerts
(Art. 32 Abs. 2 MWSTG)

1 Zu berechnen ist der Zeitwert auf der Grundlage des Anschaffungspreises, bei Im-
mobilien ohne Wert des Bodens, sowie der wertvermehrenden Aufwendungen. Nicht
zu berticksichtigen sind die werterhaltenden Aufwendungen. Werterhaltende Auf-
wendungen sind solche, die lediglich dazu dienen, den Wert eines Gegenstands sowie
seine Funktionsféhigkeit zu erhalten, namentlich Service-, Unterhalts-, Betriebs-, Re-
paratur- und Instandstellungskosten.

2 Bei der Ermittlung des Zeitwerts von in Gebrauch genommenen Gegenstanden und
Dienstleistungen ist in der ersten Steuerperiode der Ingebrauchnahme der Wertverlust
fiir die ganze Steuerperiode zu beriicksichtigen. In der letzten noch nicht abgelaufenen
Steuerperiode ist hingegen keine Abschreibung vorzunehmen, ausser die Nutzungs-
anderung tritt am letzten Tag der Steuerperiode ein.

Art. 74 Grossrenovationen von Liegenschaften
(Art. 32 MWSTG)

Ubersteigen die Renovationskosten einer Bauphase insgesamt 5 Prozent des Gebiu-
deversicherungswerts vor der Renovation, so kann der Vorsteuerabzug um die gesam-
ten Kosten korrigiert werden, unabhéngig davon, ob es sich um Kosten fiir wertver-
mehrende oder fiir werterhaltende Aufwendungen handelt.
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6. Abschnitt: Kiirzung des Vorsteuerabzugs
(Art. 33 Abs. 2 MWSTG)

Art. 75

1 Keine Vorsteuerabzugskiirzung ist vorzunehmen, soweit die Mittel nach Artikel 18
Absatz 2 Buchstaben a—c MWSTG einem Tatigkeitsbereich zuzuordnen sind, fiir den
keine Vorsteuer anfillt oder fiir den kein Anspruch auf Vorsteuerabzug besteht.

2 Soweit die Mittel nach Artikel 18 Absatz 2 Buchstaben a—¢c MWSTG einem be-
stimmten Tétigkeitsbereich zugeordnet werden konnen, ist nur die Vorsteuer auf den
Aufwendungen fiir diesen Tétigkeitsbereich zu kiirzen.

3 Werden die Mittel nach Artikel 18 Absatz 2 Buchstaben a—c MWSTG zur Deckung
eines Betriebsdefizits entrichtet, so ist die Vorsteuer gesamthaft im Verhéltnis dieser
Mittel zwm-Gesamtumsatz—exklusiveMehrwertstewer—zu den Gesamteinnahmen zu
kiirzen. Die Gesamteinnahmen setzen sich zusammen aus dem Total der Umsitze ex-
klusive Mehrwertsteuer und den Einnahmen, die nicht zu den Entgelten zéhlen.

6. Kapitel: Ermittlung und Entstehung der Steuerforderung
1. Abschnitt: Geschiiftsabschluss
(Art. 34 Abs. 3 MWSTG)

Art. 7611

la. Abschnitt: Jahrliche Abrechnung

Art. 76a Jahrliche Abrechnung bei Beginn der Steuerpflicht
(Art. 35 Abs. 1bis Bst. b, 354 und 86a MWSTG)

! Neu im Mehrwertsteuerregister eingetragene Personen, welche die jihrliche Abrech-
nung anwenden wollen, miissen dies bei der ESTV spétestens 60 Tage nach Zustel-
lung der Mehrwertsteuernummer beantragen.

2 Die ESTV bewilligt die Anwendung der jahrlichen Abrechnung, wenn der in den
ersten zwolf Monaten erwartete Umsatz mit Mehrwertsteuer die Grenze von Artikel
35 Absatz 1bis Buchstabe b MWSTG nicht iiberschreitet.

3 Nach Ablauf der Frist von Absatz 1 kann die steuerpflichtige Person die jiahrliche
Abrechnung frithestens nach einer Steuerperiode beantragen.

11 Tritt zu einem spiteren Zeitpunkt in Kraft.
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Art. 76b Wechsel zur jdhrlichen Abrechnung
(Art. 35 Abs. 118 Bst. b, 354 und 86a MWSTG)

I Steuerpflichtige Personen, die zur jdhrlichen Abrechnung wechseln wollen, miissen
dies spitestens 60 Tage nach Beginn der Steuerperiode, ab welcher der Wechsel er-
folgen soll, beantragen.

2 Die ESTV bewilligt die jahrliche Abrechnung, wenn die steuerpflichtige Person:

a. in der vorangegangenen Steuerperiode die Umsatzgrenze von Artikel 35 Ab-
satz 1bis Buchstabe b MWSTG nicht iiberschritten hat; und

b. inden vorangegangenen drei Steuerperioden oder, wenn die Steuerpflicht we-
niger lang besteht, seit Beginn der Steuerpflicht alle Abrechnungen fristge-

recht eingereicht und alle Steuerforderungen vollumfanglich und fristgerecht
bezahlt hat.

Art. 76¢ Ende der jahrlichen Abrechnung
(Art. 35 Abs. 1518 Bst. b, 354, Art. 86 Abs. 2 und 862 MWSTG)

! Steuerpflichtige Personen, welche die jahrliche Abrechnung nicht mehr anwenden
wollen, miissen dies der ESTV spitestens 60 Tage nach Beginn der Steuerperiode, ab

welcher der Wechsel erfolgen soll, melden.

2 Die ESTV widerruft die Genehmigung der jahrlichen Abrechnung:

a. auf den Beginn der nichsten Steuerperiode, wenn die steuerpflichtige Person
die in Artikel 35 Absatz 1bis Buchstabe b MWSTG festgelegte Umsatzgrenze
in drei aufeinander folgenden Steuerperioden iiberschritten hat;

b. aufden Beginn der {ibernidchsten Steuerperiode, wenn:

1. die steuerpflichtige Person eine Herabsetzung der Raten beantragt hat,
durch die in der laufenden Steuerperiode das Total der Raten im Verhilt-
nis zum Steuerbetrag gemiss Abrechnung folgenden Wert unterschreitet:
—  bei effektiver Abrechnung und bei Abrechnung mit Pauschalsteu-

ersitzen: 50 Prozent,
—  bei Abrechnung mit Saldosteuersétzen: 35 Prozent,

2. die ESTV wegen Nichteinreichens der Abrechnung den geschuldeten
Steuerbetrag gestiitzt auf Artikel 86 Absatz 2 zweiter Satz MWSTG nach
pflichtgemédssem Ermessen bestimmt hat, oder

3. die ESTV gestiitzt auf Artikel 86 Absatz 2 erster Satz Forderungen in
Betreibung gesetzt hat.

Art. 76d Anpassung der Raten
(Art. 35 Abs. 118 Bst. b, 354 und 86a MWSTG)

Eine Anpassung der Raten ist nur vor deren Falligkeit moglich.
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2. Abschnitt: Saldosteuersatzmethode

Art. 77 Grundsétze
(Art. 37 Abs. 1-4 MWSTG)

1 Bei der Abkldrung, ob die Voraussetzungen nach Artikel 37 MWSTG erfiillt sind,
sind die im Inland gegen Entgelt erbrachten steuerbaren Leistungen zu beriicksichti-
gen.

2 Die Saldosteuersatzmethode kann nicht gewéhlt werden von steuerpflichtigen Per-
sonen, die:

a. nach Artikel 37 Absatz 5 MWSTG nach der Pauschalsteuersatzmethode ab-
rechnen konnen,;

b. das Verlagerungsverfahren nach Artikel 63 MWSTG anwenden;
c. die Gruppenbesteuerung nach Artikel 13 MWSTG anwenden;

d. ihren Sitz oder eine Betriebsstitte in den Talschaften Samnaun oder Sampuoir
haben;

e. mehr als 50 Prozent ihres Umsatzes aus steuerbaren Leistungen an andere
steuerpflichtige, nach der effektiven Abrechnungsmethode abrechnende Per-
sonen erzielen, sofern die beteiligten Personen unter einheitlicher Leitung ste-
hen;

f.  gestiitzt auf Artikel 7 Absatz 3 MWSTG Lieferungen im Inland erbringen.

g. als Leistungserbringer oder Leistungserbringerinnen nach Artikel 20a
MWSTG gelten;

h. ihren Sitz im Ausland haben.

3 Steuerpflichtige Personen, die mit der Saldosteuersatzmethode abrechnen, konnen
nicht fiir die Versteuerung von Leistungen nach Artikel 21 Absatz 2 Ziffern 1-24;27;
29-und-30- und 27-31 MWSTG optieren. Wird die Steuer gleichwohl in Rechnung
gestellt, so ist die ausgewiesene Steuer unter Vorbehalt von Artikel 27 Absatz 2
MWSTG der ESTV abzuliefern.

Art. 78 UntersteHungunter-die-Saldosteuersatzmethode bei Beginn
der Steuerpflicht
(Art. 37 Abs. 1-4 MWSTG)

I Neu ins Register-der—steuerpflichtigenPersonen{Mehrwertsteuerregister) eingetra-
gene Personen, die sich der Saldosteuersatzmethode unterstellen wollen, miissen dies
der ESTV innert 60 Tagen nach Zustellung der Mehrwertsteuernummer sehriftlich
melden.

2 Die ESTV bewilligt die Anwendung der Saldosteuersatzmethode, wenn in den ers-
ten 12 Monaten sowohl der erwartete Umsatz als auch die erwarteten Steuern die
Grenzen von Artikel 37 Absatz 1 MWSTG nicht iiberschreiten.

3 Erfolgt keine Meldung innert der Frist von Absatz 1, so muss die steuerpflichtige
Person mindestens drei Jahre—ganze Steuerperioden nach der effektiven
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Abrechnungsmethode abrechnen, bevor sie sich der Saldosteuersatzmethode unter-
stellen kann. Ein friiherer Wechsel ist bei jeder Anpassung des betreffenden Sal-
dosteuersatzes moglich, die nicht auf eine Anderung der Steuersitze nach den Arti-
keln 25 und 55 MWSTG zuriickzufiihren ist.

4 Die Absitze 1-3 gelten aueh-bei riickwirkenden Eintragungen sinngemdss.

5 Die bei Beginn der Steuerpflicht auf dem-Warenlager-denBetriebsmittelnund-den
Anlagegiitera-Gegenstinden und Dienstleistungen lastende MehrwertsSteuer wird mit

der Anwendung der Saldosteuersatzmethode beriicksichtigt. Eine Einlageentsteue-
rung kann nicht vorgenommen werden.

Art. 79 Wechsel von der effektiven Abrechnungsmethode zur
Saldosteuersatzmethode
(Art. 37 Abs. 1-4 MWSTG)

I Steuerpflichtige Personen, die von der effektiven Abrechnungsmethode zur Sal-
dosteuersatzmethode wechseln wollen, miissen dies der ESTV bis spétestens 60 Tage
nach Beginn der Steuerperlode—sehﬂfﬂ-}eh—meldeﬁ ab Welcher der Wechsel erfolgen
soll, melden. A a

2 Die ESTV bewilligt die Anwendung der Saldosteuersatzmethode, wenn in der vo-
rangegangenen Steuerperiode keine der Grenzen von Artikel 37 Absatz 1 MWSTG
iiberschritten wurde.

bereehﬂgendﬁaﬂgke}t—veﬁveﬂéet—werdeﬂ— Auf dem Zeltwelt del Gegenstande und

Dienstleistungen im Zeitpunkt des Wechsels ist die frither in Abzug gebrachte Vor-
steuer, einschliesslich ihrer als Einlageentsteuerung korrigierten Anteile, an die ESTV
zuriickzuerstatten. Die Deklaration hat in der letzten Abrechnungsperiode vor dem
Wechsel zu erfolgen. Artikel 31 Absatz 3 MWSTG und die Artikel 69 Absétze 1-3
70 und 71 gelten sinngemass.

4 Wird gleichzeitig mit der Unterstellung unter die Saldosteuersatzmethode auch die
Abrechnungsart nach Artikel 39 MWSTG geédndert, so sind per Umstellungsdatum
zusitzlich folgende Korrekturen vorzunehmen:

a.  Wird von vereinbarten auf vereinnahmte Entgelte gewechselt, so hat die steu-
erpflichtige Person in der letzten Abrechnungsperiode vor dem Wechsel Fol-
gendes riickgidngig zu machen:

Leistungen-(Kreditorenposten): die deklarierte Steuer auf den von ihr in
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Rechnung gestellten, aber noch nicht bezahlten steuerbaren Leistungen
(Debitorenposten); und

2. den Vorsteuerabzug auf den ihr in Rechnung gestellten, aber noch nicht
bezahlten steuerbaren Leistungen (Kreditorenposten), sofern es sich da-
bei um Vorsteuern handelt, die nicht bereits aufgrund von Absatz 3 kor-
rigiert werden miissen.

b. Wird von vereinnahmten auf vereinbarte Entgelte gewechselt, so hat die steu-
erpflichtige Person in der letzten Abrechnungsperiode vor dem Wechsel:

steaer—gut—dlc Stcucr auf dcn bc%tchcndcn chltorcnno%tcn zum entspre-
chenden gesetzlichen Steuersatz zu deklarieren, und

2. die auf den Kreditorenposten lastende Steuer als Vorsteuer abzuziehen.

Art. 80 Entzug der Bewilligung
(Art. 37 Abs. 1-4 MWSTG)

Steuerpflichtigen Personen, denen die Anwendung der Saldosteuersatzmethode auf-
grund falscher Angaben gewéhrt wurde, kann die ESTV die Bewilligung riickwirkend
bis auf den Zeitpunkt der Gewidhrung dieser Abrechnungsmethode entziehen.

Art. 81 Wechsel von der Saldosteuersatzmethode zur effektiven
Abrechnungsmethode
(Art. 37 Abs. 1-4 MWSTG)

I Steuerpflichtige Personen, die von der Saldosteuersatzmethode zur effektiven Me-
thede-Abrechnungsmethode wechseln wollen, miissen dies der ESTV bis spétestens
60 Tage nach Beginn der Steuerperiode-sehriftlich-melden, ab welcher der Wechsel

erfolgen soll, melden.-Bei-verspiteter Meldung-erfolgt-der Wechsel-auf-denBeginn
dernachfolgenden-Steuerperiode:

2 Ein Wechsel ist vor Ablauf der ganzen Steuerperiode zuldssig, wenn mit mindestens
einem bewilligten Saldosteuersatz abgerechnet wird, den die ESTV angepasst hat
ohne dass die Anpassung auf eine Anderung der Steuersiitze nach den Artikeln 25 und
55 MWSTG zuriickzufiihren ist. Der Wechsel erfolgt auf den Zeitpunkt der Anderung
des Saldosteuersatzes.

23 Wer eine oder beide der in Artikel 37 Absatz 1 MWSTG festgelegten Grenzen in
zwei-drei aufeinander folgenden Steuerperioden wm-héehstens-S0-Prozent-liberschrei-
tet, muss auf den Beginn der folgenden Steuerperiode zur effektiven Abrechnungs-
methode wechseln.
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4 Die im Zeitpunkt des Wechsels auf dem Zeitwert der Gegenstéinde und Dienstleis-
tungen lastende Steuer kann in der ersten Abrechnungsperiode nach dem Wechsel als
Vorsteuer abgezogen werden. Artikel 32 Absatz 2 MWSTG und die Artikel 72 Ab-
sitze 1-3, 73 und 74 gelten sinngemass.

65 Wird gleichzeitig mit dem Wechsel zur effektiven Abrechnungsmethode auch die
Abrechnungsart nach Artikel 39 MWSTG geéndert, so sind per Umstellungsdatum
zusitzlich folgende Korrekturen vorzunehmen:

a.  Wird von verembarten auf vereinnahmte Entgelte gewechselt §0 shesibiedie

%tcucrpﬂlchtl;,c Pcrson in dcr letzten Abrcchnun;,sncrlodc vor dcm Wechsel

die Steuer abzichen, die sie auf den Debitorenposten deklariert hat, zusatzlich
ist eine Belastung der Steuer auf den Kreditorenposten vorzunehmen, bei de-
nen gestiitzt auf Absatz 4 eine Einlageentsteuerung moglich ist.

b. Wird von veremnahmten auf Verembarte Entgelte gewechselt so belrastet—d-}e

Siﬂd—k%l-ﬂ%léﬁff%kt&?%ﬂ—v&)f—z—bm%hm%ﬂ— muss dle steuerpﬂlchtlge Person in der

letzten Abrechnungsperiode vor dem Wechsel auf den Debitorenposten die
Steuer zu den bewilligten Saldosteuersitzen deklarieren; auf den Kreditoren-
posten sind keine Korrekturen vorzunehmen.

Art. 82 Ende der Steuerpflicht
(Att. 37 Abs. 1-4 MWSTG)

+Stellt eine nach der Saldosteuersatzmethode abrechnende steuerpflichtige Person
ihre Geschéftstitigkeit ein oder wird sie infolge Unterschreitens der Umsatzgrenze
von Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a MWSTG von der Steuerpflicht befreit, so sind
die bis zur Loschung aus dem Mehrwertsteuerregister erzielten Umsétze, die angefan-
genen Arbeiten und bei Abrechnung nach vereinnahmten Entgelten auch die Debito-
renposten mit den bewilligten Saldosteuersitzen abzurechnen.
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Art. 83 Ubernahme von Vermdgen im Meldeverfahren
(Art. 37 Abs. 1-4 MWSTG)

1 VerwendetUbernimmt eine nach der Saldosteuersatzmethode abrechnende steuer-
pflichtige Person ein-im Meldeverfahren nach Artikel 38 MWSTG itbernommenes-cin
Gesamt oder Tellvermogen abﬂeﬁ@bem&hm%mehi—eder—z&eme&rgefmgeﬁeﬂ%eﬂ

;Eaﬂgkekt,—se—lst—w-}%fe}gt—ve%zagehenoder sonstlge Vermogenswerte von einer effek—
tiv abrechnenden Person, so ist eine Korrektur im Sinne von Artikel 79 Absatz 3 vor-
zunchmen; vorbehalten bleibt Absatz 2.

Hefnmen—wefdeﬁ— Keine Korrcktur 1§t vorzunchmcn wenn das Gcsamt odcr Tc1lvcr-

mogen oder die sonstigen Vermdgenswerte vom Verdusserer oder von der Verdusse-
rin fiir eine nicht zum Vorsteuerabzug berechtigende Tétigkeit verwendet wurde.

Art. 84 Abrechnung nach Saldosteuersitzen
(Art. 37 Abs. 1-4 MWSTG)

I Steuerpflichtige Personen miissen ihre Tatigkeiten zu den von der ESTV bewilligten
Saldosteuersitzen abrechnen.

2 Wird eine Tétigkeit aufgegeben oder eine neue aufgenommen oder verdndern sich
die Umsatzanteile der Tatigkeiten derart, dass eine Neuzuteilung der Saldosteuersétze
notwendig wird, so muss sich die steuerpflichtige Person mit der ESTV in Verbindung
setzen.
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3 Steuerpflichtige Personen, denen mehrere zwei—versehiedene-Saldosteuersétze be-
willigt wurden, miissen die Ertrége fiir jeden der-beidendicser Saldosteuersétze sepa-
rat verbuchen.

Art. 86 Bewilligung der Anwendung-von-zwei-Saldosteuersitzen

(Art. 37 Abs. 1-4 MWSTG)

am—Gesamtums&t—z—&uﬁ—steaefba*eﬁ—Leismﬁgeﬂ—h&beﬂ- Fiir 1cdc Tatmkcn dcrcn Antc1l

am Gesamtumsatz aus steuerbaren Leistungen mehr als 10 Prozent betragt, wird der
dafiir festgelegte Saldosteuersatz bewilligt

2 Die10-Prozent-Grenze-wird-berechnet: Massgebend fiir die Abklarung, ob die 10-
Prozent-Grenze liberschritten ist, sind:

a.  bei Personen, die neu steuerpflichtig werden, und bei steuerpflichtigen Perso-
nen, die eine neue Tatigkeit aufnehmen, gestitzt-auf-die voraussichtlichen
Umsitze in den ersten 12 Monaten;

b. bei den iibrigen steuerpflichtigen Personen:-gestiitzt-auf-denUmsatzin-den
vorangegangenen zwel Steuerperioden

die in den drei vorangegangenen Steu-
erperioden erzielten Umsétze, wobei der Anteil der betreffenden Tétigkeit am
Gesamtumsatz _aus steuerbaren Leistungen in jeder dieser Steuerperioden
mehr als 10 Prozent betragen haben muss.

3 Die Umsitze von Tétigkeiten mit gleichem Saldosteuersatz sind bei der Abklarung,
ob die 10-Prozent-Grenze iiberschritten wird, zusammenzuzihlen.

d-ahi-n— chr%chrmtct der Umsatz einer Tatl;kmt oder dcr Umsatz mchrcrcr Tatigkei-

ten, fiir die der gleiche Saldosteuersatz festgelegt ist, wiahrend drei aufeinander fol-
genden Steuerperioden die 10-Prozent-Grenze nicht mehr, so fallt die Bewilligung zur
Anwendung des betreffenden Saldosteuersatzes auf den Beginn der vierten Steuerpe-
riode dahin.
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Aufgehoben

Art. 88 Versteuerung der einzelnen Tétigkeiten
(Art. 37 Abs. 1-4 MWSTG)

samtleistung-auf die-einzelnen Teilleistangen-entfilt-Dic Umsitze aus Tétigkeiten der
steuerpflichtigen Person, der mehr als ein Saldosteuersatz bewilligt worden ist, sind
zum bewilligten Saldosteuersatz zu versteuern, der fiir die betreffende Tatigkeit fest-
gelegt ist.

2 Wurde fiir eine Tatigkeit der dafiir festgelegte Saldosteuersatz nicht bewilligt, so
sind die damit erzielten Umsitze wie folgt zu versteuern:

a. zum nachsttieferen bewilligten Saldosteuersatz, wenn kein hoherer Satz be-
willigt ist;
b. zum nédchsthéheren bewilligten Saldosteuersatz in den iibrigen Fillen.
3 In den Féllen von Artikel 19 Absatz 2 MWSTG kann das Gesamtentgelt mit dem

bewilligten Saldosteuersatz abgerechnet werden, der nach den Artikeln 84 und 86 so-
wie nach den Absitzen 1 und 2 fiir die iiberwiegende Leistung massgebend ist.

4 Unterliegen die Leistungen alle dem gleichen Steuersatz nach Artikel 25 MWSTG,
so sind die einzelnen Teilleistungen zu den hierfiir bewilligten Saldosteuersétzen ab-
zurechnen.
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3 Kann die steuerpflichtige Person nicht nachweisen, welche Anteile auf die einzelnen
Teilleistungen entfallen, ist das Gesamtentgelt zum hochsten Saldosteuersatz abzu-
rechnen, der fiir diese Leistungen bewilligt wurde.

6 Die steuerpflichtige Person kann den gesamten Umsatz aus steuerbaren Leistungen
freiwillig zum hochsten bewilligten Saldosteuersatz abrechnen.

Art. 89 Sonderregelung {tir Mischbranchen

Aufgehoben

Art. 90 Besondere Verfahren
(Art. 37 Abs. 1-4 MWSTG)
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&t—ze—ver— ch ESTV %tcllt Bctrlcbcn und Anla%%cn nach Artlkcl 55 Ab%atz 3 eine Pau-

schalregelung fiir die Aufteilung der Umsétze auf gastgewerbliche Leistungen und auf
Verkidufe von zum Mitnehmen bestimmten Lebensmitteln nach Artikel 55 Absatz 2

zur Verfiigung.

Art. 91 Abrechnung der Bezugsteuer
(Art. 37 Abs. 1-4 MWSTG)

Nach der Saldosteuersatzmethode abrechnende steuerpflichtige Personen, die Leis-
tungen venUnternehmenmit-SitzimAusland-nach den-Artikeln- 4549 Absatz |
MWSTG beziehen, miissen die Bezugsteuer halbjéhrlich-zum-entsprechenden-in der
entsprechenden Abrechnungsperiode zum hierfiir geltenden gesetzlichen Steuersatz
entrichten.

Art. 92 Eigenverbrauch
(Art. 37 Abs. 1-4 MWSTG)

Der Eigenverbrauch ist;-mit-Ausnahme vonArtikel 83-Absatz |+ Buehstabe-b; mit der
Anwendung der Saldosteuersatzmethode beriicksichtigt.

2 SR192.12
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Aufgehoben

Art. 94 Leistungen an eng verbundene Personen und an-das Personal
(Art. 37 Abs. 1-4 MWSTG)

I Leistungen an eng verbundene Personen und an das Personal sind mit dem nach den
Artikeln 84, 86 und 88 fiir die betreffende Leistung massgebenden bewilligten Sal-

dosteuersatz abzurcchncn —uﬁ%er—\%fbehalt—x!e{h&fﬁkel@%—bei—der—;&bfeehﬂ&&g—mﬁ

42 Leistungen, die im Lohnausweis zuhanden der direkten Steuern aufgefiihrt werden
miissen, gelten immer als entgeltlich erbracht. Die Steuer ist auf dem-der Grundlage
des Betrages zu berechnen, der auch fiir die direkten Steuern massgebend ist.
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Art. 95 Verkéufe von Betriebsmitteln.-sad Anlagegiitern und aktivierbaren

Dienstleistungen
(Art. 37 Abs. 1-4 MWSTG)

Verkéufe von Betriebsmitteln, und-Anlagegiitern und aktivierbaren Dienstleistungen,

die nicht ausschhesshch zur Erbrmgung von Lelstungen die von der Steuer ausge-

desteue-r—sa{-z—abzu-reehﬁen mit dcm nach dcn Art1kcln 84 86 und 88 ful die bctrcffcndc
Leistung massgebenden bewilligten Saldosteuersatz abzurechnen.

Art. 96 Rechnungsstellung zu einem zu hohen Steuersatz
(Art. 37 Abs. 1-4 MWSTG)

Stellt eine mit Saldosteuersétzen abrechnende steuerpflichtige Person eine Leistung
zu einem zu hohen Steuersatz in Rechnung, so muss sie zusdtzlich zu der mit dem
Saldosteuersatz berechneten Mehrwertsteuer auch die Differenz zwischen der nach
dem ausgewiesenen Steuersatz berechneten Steuer und der nach dem Steuersatz nach
Artikel 25 MWSTG berechneten Steuer entrichten. Dabei wird das Entgelt als inklu-
sive Mehrwertsteuer betrachtet.

3. Abschnitt: Pauschalsteuersatzmethode

Art. 97 Grundsétze
(Art. 37 Abs. 5 MWSTG)

I Verwandte Einrichtungen nach Artikel 37 Absatz 5 MWSTG sind namentlich:

Gemeindezweckverbinde und andere Zusammenschliisse von Gemeinwesen;

a
b.  Kirchgemeinden;

c. _ private Schulen und Internate;

d. private Spitiler und Zentren fir drztliche Heilbehandlungen:

e. _Rehabilitationszentren und Kurhduser;
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f.  private Spitexorganisationen;

Altersheime, Pflegeheime und Seniorenresidenzen:

_m

h. sozial tiatige Unternehmen wie Behindertenwerkstitten, Wohnheime und Son-
derschulen;

i. von Gemeinwesen subventionierte Betreiber von Sportanlagen und Kultur-
zentren;

kantonale Gebdudeversicherungen:

k. Wassergenossenschaften;

l.  Transportunternehmen des 6ffentlichen Verkehrs:

m. von Gemeinwesen subventionierte privatrechtliche Korporationen:

n.  Veranstalter und Veranstalterinnen von nicht wiederkehrenden Anléssen in

den Bereichen Kultur und Sport;
0. Vereine nach den Artikeln 60-79 des Zivilgesetzbuchs (ZGB); und
p. _ Stiftungen nach den Artikeln 80—89bis ZGB.

2 Es bestehen keine betragsméssigen Grenzen flir die Anwendung der Pauschalsteu-
ersatzmethode.

3 Steuerpflichtige Personen, die mit der Pauschalsteuersatzmethode abrechnen, kon-
nen nicht fiir die Versteuerung von Leistungen nach Artikel 21 Absatz 2 Ziffern 1—
24, 27:-29urd-30 und 29-31 MWSTG optieren. Wird die Steuer gleichwohl in Rech-
nung gestellt, so ist die ausgewiesene Steuer unter Vorbehalt von Artikel 27 Absatz 2
MWSTG der ESTV abzuliefern.

4 Autonome Dienststellen nach Artikel 12 Absatz 1 MWSTG, die sich zu einem ein-
zigen Steuersubjekt zusammenschliessen (Art. 12 Abs. 2 MWSTG), kénnen die Pau-
schalsteuersatzmethode anwenden.

Art. 98 Unterstellung unter die Pauschalsteuersatzmethode und Wechsel
der Abrechnungsmethode
(Art. 37 Abs. 5 MWSTG)

I Gemeinwesen sewie-und verwandte Einrichtungen nach Artikel 97 Absatz 1, die
nach der Pauschalsteuersatzmethode abrechnen wollen, miissen dies der ESTV
sehriftheh-melden.

2 Die Pauschalsteuersatzmethode muss wihrend mindestens dreierSteuerperioden-ci-
ner ganzen Steuerperiode beibehalten werden. Entscheidet sich die steuerpflichtige
Person fiir die effektive Abrechnungsmethode, so kann sie frithestens nach zehnJah-
rep-ciner ganzen Steuerperiode zur Pauschalsteuersatzmethode wechseln.

3 Ein-frithererFrithere Wechsel zur effektiven Methode oder zur Pauschalsteuersatz-
methode ist-sind bei ]eder Anpassung des betreffenden Pauschalsteuersatzes méghich-

zuliissig, die nicht auf eine Anderung der Steuersitze nach den Artikeln 25 und 55
MWSTG zuriickzufiihren ist.
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34 Wechsel der Abrechnungsmethode sind auf den Beginn einer Steuerperiode mog-
lich. Sie miissen der ESTV bis spitestens 60 Tage nach Beginn der Steuerperiode
sehﬁﬁheh—gemeldet—werden ab welcher der Wechsel erfolgen soll —Bel—vepspafeeter
Me e ende ode ge-

muldul W crdcn

Art. 99 Pauschalsteuersitze
(Art. 37 Abs. 5 MWSTG)

1 Bei Anwendung der Pauschalsteuersatzmethode wird die Steuerforderung durch
Multiplikation des Totals der in einer Abrechnungsperiode erzielten steuerbaren Ent-
gelte, einschliesslich der Steuer, mit dem von der ESTV bewilligten Pauschalsteuer-
satz ermittelt.

2Die ESTV legt die Pauschalsteuersitze unter Beriicksichtigung der brancheniibli-
chen Vorsteuerquote fest. Eine Tatigkeit, fiir die kein Pauschalsteuersatz festgelegt
wurde, ist mit dem bei der Saldosteuersatzmethode geltenden Satz abzurechnen.

3 Die steuerpflichtige Person muss jede ihrer Tatigkeiten ungeachtet der Hohe des da-
mit erzielten Umsatzes zum massgebenden Pauschalsteuersatz abrechnen. Die-Anzahl
der-anwendbarenPauschalsteuersitze—ist-nicht-beschrankt: Sie kann den gesamten
Umsatz aus steuerbaren Leistungen auch freiwillig zum hochsten bewilligten Pau-
schalsteuersatz abrechnen.

Aufgehoben

Art. 100 Anwendbarkeit der Regeln der Saldosteuersatzmethode
(Art. 37 Abs. 5 MWSTG)

Soweit dieser Abschnitt keine Regelung enthilt, gelten ergidnzend die Artikel 77-96.

4. Abschnitt: Meldeverfahren

Art. 101 Teilvermdgen
(Art. 38 Abs. | MWSTG)

Als Teilvermdgen gilt jede kleinste fiir sich lebensfahige Einheit eines Unternehmens.
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Art. 102 Steuerpflicht des Erwerbers oder der Erwerberin
(Art. 38 Abs. | MWSTG)

Das Meldeverfahren ist auch dann anzuwenden, wenn der Erwerber oder die Erwer-
berin erst im Zusammenhang mit der Ubertragung des Gesamt- oder Teilvermogens
steuerpflichtig wird.

Art. 103 Rechnung

(Art. 38 Abs. | MWSTG)
Wird das Meldeverfahren angewendet, so muss dies auf der Rechnung vermerkt wer-
den.

Art. 104 Freiwillige Anwendung des Meldeverfahrens
(Art. 38 Abs. 2 MWSTG)

Unter der Voraussetzung, dass beide Parteien steuerpflichtig sind oder werden, kann
das Meldeverfahren angewendet werden:

a.  bei der Ubertragung eines Grundstiicks oder von Grundstiicksteilen;

b. auf Gesuch der iibertragenden Person, sofern gewichtige Interessen vorliegen.

Art. 105 Verwendungsgrad
(Art. 38 Abs. 4 MWSTG)

Es wird vermutet, dass der Verdusserer oder die Verdusserin die {ibertragenen Ver-
mogenswerte vollumfanglich fiir zum Vorsteuerabzug berechtigende Tétigkeiten ver-
wendet hat. Ein anderer Verwendungsgrad ist vom Erwerber oder der Erwerberin
nachzuweisen.

5. Abschnitt: Abrechnungsart und Abtretung der Steuerforderung

Art. 106 Wechsel der Abrechnungsart bei Abrechnung nach der effektiven
Methode
(Art. 39 MWSTG)

1 Beim Wechsel von der Abrechnung nach vereinnahmten Entgelten zur Abrechnung
nach vereinbarten Entgelten muss die steuerpflichtige Person in der auf den Wechsel
folgenden Abrechnungsperiode:

a. die Steuer auf den im Zeitpunkt des Wechsels bestehenden Debitorenposten
abrechnen; und

b. die Vorsteuern auf den im Zeitpunkt des Wechsels bestehenden Kreditoren-
posten im Rahmen der zum Vorsteuerabzug berechtigenden unternehmeri-
schen Tatigkeit abziehen.

2 Beim Wechsel von der Abrechnung nach vereinbarten Entgelten zur Abrechnung
nach vereinnahmten Entgelten muss die steuerpflichtige Person in der auf den Wech-
sel folgenden Abrechnungsperiode:
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a. die im Zeitpunkt des Wechsels bestehenden Debitorenposten von den in die-
ser Abrechnungsperiode vereinnahmten Entgelten abziehen; und

b. die Vorsteuern auf den im Zeitpunkt des Wechsels bestehenden Kreditoren-
posten von den in dieser Abrechnungsperiode bezahlten Vorsteuern abziehen.

3 Wird gleichzeitig mit dem Wechsel der Abrechnungsart auch die Abrechnungsme-
thode nach den Artikeln 36 und 37 MWSTG geédndert, so gilt Artikel 79 Absatz 4
beziehungsweise Artikel 81 Absatz 65 dieser Verordnung.

Art. 107 Wechsel der Abrechnungsart bei Abrechnung nach
der Saldosteuersatzmethode oder der Pauschalsteuersatzmethode

(Art. 39 MWSTG)

abrechnen-Wechselt die steuerpflichtige Person von der Abrechnung nach verein-
nahmten Entgelten zur Abrechnung nach vereinbarten Entgelten, so muss sie in der
auf den Wechsel folgenden Abrechnungsperiode die im Zeitpunkt des Wechsels be-
stehenden Debitorenposten mit den bewilligten Saldosteuersiatzen beziehungsweise
Pauschalsteuersitzen abrechnen, die nach den Artikeln 84, 86 und 88 fiir die Tatig-
keiten massgebend sind, aus denen sich diese Debitorenposten ergeben

hen-Wechselt die steuerpflichtige Person von der Abrechnung nach vereinbarten
Entgelten zur Abrechnung nach vereinnahmten Entgelten, so muss sie in der Abrech-
nungsperiode, die auf den Wechsel folgt, die im Zeitpunkt des Wechsels bestehenden

Debitorenposten von den in dieser Abrechnungsperiode vereinnahmten Entgelten aus
den entsprechenden Tétigkeiten abziechen.

3 Wird gleichzeitig mit dem Wechsel der Abrechnungsart auch die Abrechnungsme-
thode geéndert, so gilt Artikel 79 Absatz 4 beziehungsweise Artikel 81 Absatz 65.

Art. 108 Abtretung und Verpfiandung der Steuerforderung
(Art. 44 Abs. 2 MWSTG)

Bei der Abtretung und der Verpfindung der Steuerforderung gelten die Bestimmun-
gen liber die Geheimhaltung nach Artikel 74 MWSTG nicht.
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3. Titel: Bezugsteuer
Art. 109 und 110

Art. 111 Datentréger ohne Marktwert
(Art. 45 Abs. 1 Bst b und 52 Abs. 2 MWSTG)

1 Als Datentrdger ohne Marktwert gilt, unabhéngig vom Tragermaterial oder der Art
der Datenspeicherung, jeder Tréger von Daten, der in der Art und Beschaffenheit, wie
er eingefiihrt wird:

a.  nicht gegen Entrichtung eines im Zeitpunkt der Einfuhr feststehenden Entgelts
erworben werden kann; und

b. nicht gegen Entrichtung einer einmaligen, im Zeitpunkt der Einfuhr festste-
henden Lizenzgebiihr vertragsméssig genutzt werden kann.

2 Der Datentréger kann namentlich Computerprogramme und -dateien, deren Updates
und Upgrades sowie Ton- und Bilddaten enthalten.

3 Massgebend fiir die Beurteilung, ob ein Datentréger ohne Marktwert vorliegt, ist der
Tréger selbst mit den darin enthaltenen Dienstleistungen und den damit verbundenen
Rechten ohne Beriicksichtigung des zur Einfuhr fiihrenden Rechtsgeschifts.

4 Den Datentrdgern ohne Marktwert sind namentlich die folgenden Gegenstande
gleichgestellt, sofern der Gegenstand dem Auftraggeber oder der Auftraggeberin auf-
grund eines selbststindigen Rechtsgeschiftes iibergeben oder iiberlassen wird:

a. Pléne, Zeichnungen und Illustrationen namentlich von Architekten und Ar-
chitektinnen, Ingenieuren und Ingenieurinnen, Grafikern und Grafikerinnen
sowie Designern und Designerinnen;

b.  Rechtsschriften von Anwilten und Anwiéltinnen, Gutachten von Sachverstén-
digen, Ubersetzungen, Forschungs- und Versuchsergebnisse sowie Ergeb-
nisse aus Analysen, Bewertungen und Ahnlichem;

c. verbriefte Rechte und immaterielle Werte.

Art. 111a Ubertragung von Emissionsrechten und dhnlichen Rechten
(45 Abs. 1 Bst. e MWSTG)

! Die Ubertragung von Emissionsrechten und weiteren Rechten nach Artikel 45 Ab-
satz 1 Buchstabe e MWSTG unterliegt nicht der Inlandsteuer.

2 Wird bei der Ubertragung die Inlandsteuer in Rechnung gestellt, kann diese nicht als
Vorsteuer abgezogen werden, es sei denn, die Steuer wurde abgerechnet und bezahlt.
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4. Titel: Einfuhrsteuer

1. Kapitel: Versandhandelsunternehmen anstelle der Plattform als
einfuhrsteuerpflichtiger Person
Art. 51 MWSTG

Art. 1115

Das Versandhandelsunternehmen kann bei der Einfuhr von Gegenstdnden mit dem
Leistungserbringer oder der Leistungserbringerin nach Artikel 20a MWSTG verein-

baren, dass es die Einfuhr im eigenen Namen vornimmt, sofern es mindestens eine

der beiden Bedingungen von Artikel 7 Absatz 3 MWSTG erfiillt.

1a. Kapitel: Mehrheit von Leistungen und Befreiung von der
Einfuhrsteuer

Art. 112 Sachgesamtheiten und Leistungskombinationen
(Art. 52 Abs. 3 und 19 Abs. 2 MWSTG)

1 Wird bei der Einfuhr die Veranlagung nach Artikel 19 Absatz 2 MWSTG verlangt,
so muss im Zeitpunkt der Zollanmeldung eine Kostenkalkulation eingereicht werden.

2 Aus der Kostenkalkulation miissen ersichtlich sein:
a. die Selbstkosten der einzelnen Leistungen;
b. das Gesamtentgelt.

3 Kostenbestandteile, die den einzelnen Leistungen nicht vollstindig zugeordnet wer-
den konnen, wie Gemeinkosten, Gewinn oder Beforderungskosten, sind wertanteilig
auf die einzelnen Leistungen aufzuteilen.

4 Das Bundesamt fiir Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) kann im Einzelfall zur Uber-
priifung der Kalkulation weitere Unterlagen einfordern.

Art. 113 Befreiung von der EinfuhrstenerMehrwertsteuer
(Art. 53 Abs. 2 und 107 Abs. 2 MWSTG)

Von der Einfuhrsteuer sind befreit:

a. Gegenstidnde fiir Staatsoberhdupter sowie fiir diplomatische, konsularische
und internationale Stellen und deren Mitglieder, die nach Artikel 6 der Zoll-
verordnung vom 1. November 200613 (ZV) zollfrei sind;

b. Sérge, Urnen und Trauerschmuck, die nach Artikel 7 ZV zollfrei sind;

c.  Ehrenpreise, Erinnerungszeichen und Ehrengaben, die nach Artikel 8 ZV zoll-
frei sind,;

d. Speisewagenvorrite, die nach Artikel 10 ZV zollfrei sind;

13 SR 631.01
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e. Vorrite, Ersatzteile und Ausriistungsgegenstinde auf Schiffen, die nach Arti-
kel 11 ZV zollfrei sind;

f.  Vorrite, Ersatzteile und Ausriistungsgegenstéinde an Bord von Luftfahrzeu-
gen, die nach Artikel 12 ZV zollfrei sind;

2. Kapitel: Bestimmung und Sicherstellung der Einfuhrsteuerschuld

Art. 114 Sicherheit bei Bezahlung der Steuer iiber das zentralisierte
Abrechnungsverfahren des BAZG
(Att. 56 Abs. 3 MWSTG)

Wird die Steuer iiber das zentralisierte Abrechnungsverfahren (ZAZ) bezahlt, so kann

das BAZG aufgrund seiner Risikobeurteilung eine pauschale Sicherheit verlangen.
Diese berechnet sich wie folgt:

a. mindestens 20 Prozent der innerhalb einer Periode von 60 Tagen aufgelaufe-
nen Steuer, sofern der Importeur oder die Importeurin bei der ESTV als steu-
erpflichtige Person eingetragen ist und die Bedingungen des ZAZ eingehalten
werden;

b. 100 Prozent der innerhalb einer Periode von 60 Tagen aufgelaufenen Steuer,
sofern der Importeur oder die Importeurin bei der ESTV nicht als steuerpflich-
tige Person eingetragen ist oder die Bedingungen des ZAZ nicht eingehalten
werden.

Art. 115 Hohe der Sicherheit bei bedingt entstandener Steuerforderung und
bei Zahlungserleichterungen
(Art. 56 Abs. 3 MWSTG)

1 Die Hohe der Sicherheit betrégt bei bedingt entstandenen Steuerforderungen oder in
Fillen, in denen Zahlungserleichterungen nach Artikel 76 Absatz 1 ZG!4 gewdhrt
werden:

a. 100 Prozent bei der Lagerung von Massengiitern;

abis, hochstens 10 Prozent fiir den nach Artikel 42a ZG zugelassenen Wirtschafts-
beteiligten («Authorised Economic Operator», AEO);

b. mindestens 25 Prozent in den iibrigen Fillen.

2 Bei internationalen Transiten richtet sich die Hohe der Sicherheit nach den volker-
rechtlichen Vertrdgen.

14 SR 631.0
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Art. 116 Nachtrigliche Anpassung der Entgelte
(Art. 56 Abs. 5 MWSTG)

1 Die Meldung einer nachtriglichen Anpassung der Entgelte muss folgende Informa-
tionen enthalten:

a. Anfangs- und Enddatum der Periode, fiir welche die Entgelte nachtréglich an-
gepasst werden;

b. die in dieser Periode berechneten Entgelte;
c. das Total der Entgeltsanpassungen;
d. die Aufteilung der Entgeltsanpassung auf die verschiedenen Steuersétze.

2 Fiir die Ermittlung der Entgeltsanpassung herangezogene Preis- oder Wertangaben
in ausléndischer Wahrung sind nach dem durchschnittlichen Devisenkurs (Verkauf)
der Periode in Schweizerfranken umzurechnen.

3 Das BAZG kann im Einzelfall zur Bestimmung der Einfuhrsteuerschuld weitere Un-
terlagen einfordern.

3. Kapitel: Verlagerung der Steuerentrichtung

Art. 117 Verlagerung der Entrichtung der Einfuhrsteuer
(Art. 63 MWSTG)

I Wer Steuern im Verlagerungsverfahren entrichten will, bedarf einer Bewilligung der
ESTV.

2 Bestehen Zweifel dariiber, ob die Voraussetzungen fiir die Verlagerung der Einfuhr-
steuer erfiillt sind, so erhebt das BAZG die Steuer.

3 Die Verjdhrung der verlagerten Einfuhrsteuerschuld richtet sich nach Artikel 42
MWSTG.

4 Die ESTV regelt den Vollzug im Einvernehmen mit dem BAZG.

Art. 118 Bewilligungsvoraussetzungen
(Art. 63 MWSTG)

I Die Bewilligung wird erteilt, wenn die steuerpflichtige Person:
a. die Mehrwertsteuer nach der effektiven Methode abrechnet;

b. im Rahmen ihrer unternehmerischen Tatigkeit regelméssig Gegenstidnde im-
portiert und exportiert;

c. liber diese Gegenstinde eine detaillierte Einfuhr-, Lager- und Ausfuhrkon-
trolle fiihrt;

d. in ihren periodischen Steuerabrechnungen mit der ESTV regelméssig Vor-
steuerliberschiisse aus Ein- und Ausfuhren von Gegenstinden nach Buch-
stabe b von mehr als 10 000 Franken pro Jahr ausweist, die aus der Entrich-
tung der Einfuhrsteuer an das BAZG herriihren; und
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e. Gewihr bietet fiir einen ordnungsgeméssen Ablauf des Verfahrens.

1bis [_eistungserbringern oder Leistungserbringerinnen nach Artikel 20a MWSTG, ge-
gen die eine administrative Massnahme nach Artikel 79a MWSTG verfiigt war, kann
die Bewilligung fiir die Anwendung des Verlagerungsverfahrens auf Antrag hin ab
dem Folgetag der Authebung der Verfligung erteilt werden.

2 Die Erteilung oder Aufrechterhaltung der Bewilligung kann von der Leistung von
Sicherheiten in Hohe der mutmasslichen Anspriiche abhéngig gemacht werden.

Art. 119 Wegfall der Bewilligungsvoraussetzungen
(Art. 63 MWSTG)

Fallt eine der Voraussetzungen der Bewilligung nach Artikel 118 Absatz 1 Buchsta-
ben a—d weg, so muss die steuerpflichtige Person die ESTV unverziiglich schriftlich
benachrichtigen.

Art. 120 Entzug der Bewilligung
(Art. 63 MWSTG)

! Die Bewilligung wird entzogen, wenn die steuerpflichtige Person nicht mehr Ge-
wihr fiir einen ordnungsgemassen Ablauf des Verfahrens bietet.

2 Leistungserbringern oder Leistungserbringerinnen nach Artikel 20a MWSTG, ge-

gen die eine administrative Massnahme nach Artikel 79¢ MWSTG verfiigt wird, wird
die Bewilligung mit Wirkung ab dem Tag nach dem Erlass der Verfiigung entzogen.

Art. 121 Nichterhebung der Inlandsteuer
(Art. 63 Abs. 2 MWSTG)

Fiir die Bewilligung nach Artikel 63 Absatz 2 MWSTG gelten die Artikel 118-120
sinngemdss.

5. Titel: Verfahrensrecht fiir die Inland- und die Bezugsteuer

1. Kapitel: Rechte und Pflichten der steuerpflichtigen Person
L Abschnitt: Verziel £ diet 1d I flichtice P
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1a. Abschnitt: Papierlose Belege, elektronische Verfahren

Art. 122 Papierlose Belege
(Art. 70 Abs. 4 MWSTG)

Fiir die Ubermittlung und Aufbewahrung papierloser Belege gelten die Artikel 957—
958f des Obligationenrechts!5 und die Geschéftsbiicherverordnung vom 24. April
200216,

Art. 123 Elektronische Verfahren

L Wird das elektronische Verfahren vorgeschrieben, so miissen simtliche Eingaben an
die ESTV elektronisch iiber das hierfiir vorgesehene Portal erfolgen.

2Das elektronische Verfahren wird vorgeschrieben fiir:

a. die Gruppenbesteuerung (Art. 13 MWSTG):

b. die jéhrliche Abrechnung (Art. 35 und 86a MWSTG);

c. die Saldosteuersatzmethode (Art. 37 Abs. 1-4 MWSTG);

d. die Pauschalsteuersatzmethode (Art. 37 Abs. 5 MWSTQG);

e. die Anmeldung als steuerpflichtige Person (Art. 66 Abs. 1 MWSTG);
f. _ die Abmeldung als steuerpflichtige Person (Art. 66 Abs. 2 MWSTG);
g. die Einreichung der Abrechnung (Art. 71 MWSTG);

h. die nachtriglichen Korrekturen der Abrechnung (Art. 72 MWSTGQ).

Art. 124 und 125

2. Abschnitt: Abrechnung

Art. 126 Effektive Abrechnungsmethode
(Art. 71 und 72 MWSTG)

I Bei der effektiven Abrechnungsmethode muss die steuerpflichtige Person fiir die
Abrechnung mit der ESTV die folgenden Werte in geeigneter Weise festhalten:

a. das Total aller der Inlandsteuer unterliegenden Entgelte; dieses umfasst na-
mentlich die Entgelte fiir:

15 SR 220
16 SR 221.431
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1. Dbesteuerte Leistungen, aufgeteilt nach Steuersitzen,

2. Leistungen, die nach Artikel 22 MWSTG freiwillig versteuert werden
(Option),

3. Leistungen, die nach Artikel 23 MWSTG von der Steuer befteit sind,

4. Leistungen an Begiinstigte nach Artikel 2 GSG!7, die nach Artikel 143
dieser Verordnung von der Mehrwertsteuer befreit sind,

5. Leistungen, fiir die das Meldeverfahren nach Artikel 38 MWSTG ange-
wendet wurde,

6. Leistungen, die nach Artikel 21 MWSTG von der Steuer ausgenommen
sind;
b. Minderungen des Entgelts bei Abrechnung nach vereinbarten Entgelten, so-
weit sie nicht in einer anderen Position beriicksichtigt sind;
c. die nicht im Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer liegenden:

1.  Entgelte aus Leistungen, deren Ort nach den Artikeln 7 und 8 MWSTG
im Ausland liegt,

2. nicht als Entgelte geltenden Mittelfliisse nach Artikel 18 Absatz 2 Buch-
staben a—¢c MWSTG,

3. anderen nicht als Entgelte geltenden Mittelfliisse nach Artikel 18 Ab-
satz 2 Buchstaben d-1 MWSTG;

d. das Total der Entgelte fiir der Bezugsteuer unterliegende Leistungen, aufge-
teilt nach Steuersitzen;

e. das Total aller abziehbaren Vorsteuern, vor den Korrekturen und Kiirzungen
nach Buchstabe f, aufgeteilt in:
1. Vorsteuer auf Material- und Dienstleistungsaufwand,
2. Vorsteuer auf Investitionen und iibrigem Betriebsaufwand,
3. Einlageentsteuerung;
f.  die Betrdge, um die der Vorsteuerabzug korrigiert oder gekiirzt werden muss
infolge:
1. gemischter Verwendung nach Artikel 30 MWSTG,
2. Eigenverbrauchs nach Artikel 31 MWSTG,
3. Erhalts von Mittelfliissen, die nicht als Entgelt gelten, nach Artikel 33
Absatz 2 MWSTG;
g. das Total der im Verlagerungsverfahren abgerechneten Einfuhrsteuer.

2 Die ESTV kann mehrere Werte nach Absatz 1 unter einer Ziffer des Abrechnungs-
formulars zusammenfassen oder darauf verzichten, sie im Rahmen der periodischen
Abrechnung zu verlangen.

17 SR 192.12
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Art. 127 Abrechnung nach der Saldosteuersatz- oder der
Pauschalsteuersatzmethode
(Art. 71 und 72 MWSTG)
1 Bei der Saldosteuersatz- und der Pauschalsteuersatzmethode muss die steuerpflich-
tige Person fiir die Abrechnung mit der ESTV die folgenden Werte in geeigneter
Weise festhalten:

a. das Total aller der Inlandsteuer unterliegenden Entgelte; dieses umfasst na-
mentlich die Entgelte fiir:
1. besteuerte Leistungen, aufgeteilt nach Saldosteuersdtzen beziehungs-
weise Pauschalsteuersitzen,
. Leistungen, die nach Artikel 23 MWSTG von der Steuer befreit sind,
3. Leistungen an Begiinstigte nach Artikel 2 GSG!3, die nach Artikel 143
dieser Verordnung von der Mehrwertsteuer befreit sind,
4. Leistungen, fiir die das Meldeverfahren nach Artikel 38 MWSTG ange-
wendet wurde,
5. Leistungen, die nach Artikel 21 MWSTG von der Steuer ausgenommen
sind;
b. Minderungen des Entgelts bei Abrechnung nach vereinbarten Entgelten, so-
weit sie nicht in einer anderen Position beriicksichtigt sind;
c. die nicht im Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer liegenden:
1. Entgelte aus Leistungen, deren Ort nach den Artikeln 7 und 8 MWSTG
im Ausland liegt,
2. nicht als Entgelte geltenden Mittelfliisse nach Artikel 18 Absatz 2 Buch-
staben a—¢c MWSTG,

3. anderen nicht als Entgelte geltenden Mittelfliisse nach Artikel 18 Ab-
satz 2 Buchstaben d—1 MWSTG;

d. das Total der Entgelte fiir der Bezugsteuer unterliegende Leistungen, aufge-
teilt nach Steuersitzen;

g. die Korrekturen nach den Artikeln 79 Absitze 3 und 4, 81 Absétze 4 und 5
sowie 83 Absatz 1.
2 Die ESTV kann mehrere Werte nach Absatz 1 unter einer Ziffer des Abrechnungs-

formulars zusammenfassen oder darauf verzichten, sie im Rahmen der periodischen
Abrechnung zu verlangen.

18 SR 192.12
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Art. 128 Zusitzliche Unterlagen
(Att. 71 und 72 MWSTG)

1 Die ESTV kann von der steuerpflichtigen Person die Einreichung namentlich fol-
gender Unterlagen verlangen:

a. eine Zusammenfassung der in Artikel 126 beziehungsweise 127 genannten
Angaben fiir die gesamte Steuerperiode (Deklaration fiir die Steuerperiode);

b. die rechtsgiiltig unterzeichnete Jahresrechnung oder, wenn die steuerpflich-
tige Person nicht buchfithrungspflichtig ist, eine Aufstellung iiber die Einnah-
men und Ausgaben sowie iiber das Geschiftsvermdgen zu Beginn und am
Ende der Steuerperiode;

c. den Revisionsbericht, soweit fiir die steuerpflichtige Person ein solcher zu er-
stellen ist;

d. eine Umsatzabstimmung nach Absatz 2;

e. bei steuerpflichtigen Personen, die nach der effektiven Methode abrechnen,
eine Vorsteuerabstimmung nach Absatz 3;

f.  bei steuerpflichtigen Personen, die nach der effektiven Methode abrechnen,
eine Aufstellung iiber die Berechnung der vorgenommenen Vorsteuerkorrek-
turen und -kiirzungen, aus der die Vorsteuerkorrekturen nach Artikel 30
MWSTG, die Eigenverbrauchstatbestdnde nach Artikel 31 MWSTG und die
Vorsteuerabzugskiirzungen nach Artikel 33 Absatz 2 MWSTG ersichtlich
sind.

2 Aus der Umsatzabstimmung muss ersichtlich sein, wie die Deklaration fiir die Steu-
erperiode unter Beriicksichtigung der verschiedenen Steuersétze beziehungsweise der
Saldo- oder Pauschalsteuersitze mit dem Jahresabschluss in Ubereinstimmung ge-
bracht wird. Namentlich zu beriicksichtigen sind:

a. der in der Jahresrechnung ausgewiesene Betriebsumsatz;

b. die Ertrige, die auf Aufwandkonten verbucht wurden (Aufwandminderun-
gen);

c. die konzerninternen Verrechnungen, die nicht im Betriebsumsatz enthalten
sind;

d. die Verkdufe von Betriebsmitteln;
die Vorauszahlungen;

die iibrigen Zahlungseingénge, die nicht im ausgewiesenen Betriebsumsatz
enthalten sind;

g. die geldwerten Leistungen;
h. die Erlésminderungen;
i.  die Debitorenverluste; und

j.  die Abschlussbuchungen wie die zeitlichen Abgrenzungen, die Riickstellun-
gen und internen Umbuchungen, die nicht umsatzrelevant sind.
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3 Aus der Vorsteuerabstimmung muss ersichtlich sein, dass die Vorsteuern gemaéss
Vorsteuerkonti oder sonstigen Aufzeichnungen mit den deklarierten Vorsteuern ab-
gestimmt wurden.

4 Die Einforderung zusétzlicher Unterlagen nach den Absitzen 1-3 stellt kein Einfor-
dern von umfassenden Unterlagen im Sinn von Artikel 78 Absatz 2 MWSTG dar.

Art. 129 Korrektur
(Art. 72 MWSTG)

Die Korrektur von Méngeln in zuriickliegenden Abrechnungen muss getrennt von den
ordentlichen Abrechnungen erfolgen.

2. Kapitel: Auskunftspflicht von Drittpersonen
(Art. 73 Abs. 2 Bst. c MWSTG)

Art. 130

Die Auskunftspflicht von Drittpersonen nach Artikel 73 Absatz 2 Buchstabe ¢
MWSTG gilt nicht fiir Unterlagen, die:

a.  der auskunftspflichtigen Person zur Erbringung ihrer Leistung anvertraut wor-
den sind;

b. die auskunftspflichtige Person zur Erbringung ihrer Leistung selbst erstellt
hat.

3. Kapitel: Rechte und Pflichten der Behorden
1. Abschnitt: Datenschutz

Art. 131 Datenschutzberatung
(Art. 76 Abs. | MWSTG)

I Die ESTV bezeichnet eine fiir die Datenschutz- und Datensicherheitsberatung ver-
antwortliche Person.

2 Diese liberwacht die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und sorgt insbeson-
dere fiir eine regelmissige Uberpriifung der Richtigkeit und Sicherheit der Daten.

3 Sie sorgt ausserdem dafiir, dass regelmissige Kontrollen betreffend die Richtigkeit
und die vollstdndige Ubertragung der erhobenen Daten auf Datentréger stattfinden.

Art. 132 Datenbearbeitung
(Art. 76 Abs. 1 und 76a Abs. 1 und 2 MWSTG)

1 Die Bearbeitung von Daten erfolgt im Rahmen der Erfiillung der gesetzlich vorge-
schriebenen Aufgaben ausschliesslich durch Mitarbeitende der ESTV oder durch von
der ESTV kontrolliertes Fachpersonal.
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2 Die ESTV kann Daten, die sie selbst erhebt oder zusammenstellt oder von Verfah-
rensbeteiligten, Drittpersonen oder Behorden erhélt, in elektronischer oder anderer
Form bearbeiten.

3 e

Art. 133 Verantwortlichkeit fiir das Informationssystem
(Art. 76a Abs. 1 und 76d Bst. a MWSTG)

Die ESTYV ist verantwortlich fiir den sicheren Betrieb und den Unterhalt des Informa-
tionssystems und die Rechtmaissigkeit der Datenbearbeitung.

Art. 134 Datenkategorien
(Art. 76a Abs. 1 und 3 sowie 76d Bst. b und c MWSTG)

Die Daten, welche die ESTV nach Artikel 76a Absatz 3 MWSTG bearbeiten kann,
sind die folgenden:

a. Angaben iiber die Identitdt von Personen: insbesondere Namen, Rechtsform,
Handelsregistereintrag, Geburtsdatum oder Griindungszeitpunkt, Adresse,
Wohn- und Geschiftssitz, Telekommunikationsnummern, E-Mail-Adresse,
Heimatort, Bankverbindung, rechtlicher Vertreter oder rechtliche Vertreterin,
AHV-Nummer;

b.  Angaben iiber die wirtschaftlichen Tétigkeiten: Art der Geschiftstitigkeit, er-
zielte oder voraussichtliche Umsétze, Eintragungs- und Léschungszeitpunkt,
Ort der Leistungserbringung sowie fiir die Erhebung der Mehrwertsteuer er-
forderliche Angaben iiber das Verbringen sowie die Ein- und Ausfuhr von
Waren,;

c. Angaben iiber die Einkommens- und Vermogensverhiltnisse: insbesondere
Angaben aus Geschéftsbiichern, betriebswirtschaftliche Zahlen, Liegenschaf-
ten, Barschaft, Post- und Bankkonten, Wertpapiere und sonstige bewegliche
Wertsachen sowie unverteilte Erbschaften;

d.  Angaben iiber die Steuerverhiltnisse: Steuerabrechnungen;

e. Angaben iliber Schuldverhiltnisse und Forderungszessionen: Dauer und Um-
fang von Forderungszessionen, Hohe steuerbarer zedierter Forderungen;

f.  Angaben iiber Betreibungs-, Konkurs- und Arrestverfahren: Betreibungs-,
Konkurs-, Nachlass- und Arrestverfahren, gerichtliche und aussergerichtliche
auf den Bezug von Forderungen gerichtete Handlungen;

g. Angaben iiber die Befolgung von steuerrechtlichen Pflichten: Befolgung steu-
errechtlicher Mitwirkungspflichten, fristgerechte Entrichtung geschuldeter
Abgaben, Buchfiihrungspflichten, Feststellungen, die im Rahmen einer Kon-
trolle gemacht wurden, sowie Angaben, die fiir das Sicherstellen des Bezugs
der geschuldeten Steuern bei den steuerpflichtigen und mithaftenden Perso-
nen benotigt werden;

h. Angaben iiber den Verdacht auf Widerhandlungen, iiber Straftaten, beschlag-
nahmte Gegenstdnde und Beweismittel sowie iliber Strafverfahren: begriinde-
ter Verdacht auf Widerhandlungen, beschlagnahmte Gegenstinde und
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Beweismittel, Straftaten sowie die daraus resultierenden Sanktionen und
Nachforderungen nach Artikel 12 des Bundesgesetzes vom 22. Mérz 197419
iiber das Verwaltungsstrafrecht;

i.  Angaben iiber Administrativverfahren: Daten {iber Verwaltungs- und Steuer-
justizverfahren, die fiir das Ausstellen von Einschitzungsmitteilungen sowie
fiir die Beurteilung von Steuerriickerstattungsanspriichen und Gesuchen um
Steuererlass erforderlich sind,

j- Angaben iiber Amts- und Rechtshilfeverfahren: ersuchende Behorde, Datum
und Gegenstand des Ersuchens, betroffene Personen, Verlauf des Verfahrens
sowie Art der Massnahmen.

Art. 135 Statistiken
(Art. 76a Abs. 2 Bst. j MWSTG)

I Die ESTV erstellt und fiihrt Statistiken, soweit es zur Erfiillung ihrer gesetzlichen
Aufgaben erforderlich ist.

2 Sie kann den Behorden des Bundes und der Kantone sowie weiteren interessierten
Personen Daten zu statistischen Zwecken bekanntgeben, sofern diese anonymisiert
sind und keine Riickschliisse auf die betroffenen Personen erlauben. Artikel 10 Ab-
sitze 4 und 5 des Bundesstatistikgesetzes vom 9. Oktober 199220 sowie Artikel 14
Absatz 3 des Nationalbankgesetzes vom 3. Oktober 200321 bleiben vorbehalten.

3 Nicht anonymisierte Daten diirfen fiir interne Geschéftskontrollen und fiir die in-
terne Geschéftsplanung verwendet werden.

Art. 135a Bekanntgabe von Daten an das Bundesamt fiir Statistik
(Art. 76b und 76d Bst. d MWSTG)

Die ESTV darf dem Bundesamt fiir Statistik (BFS) zur Durchfiihrung von statisti-
schen Erhebungen die Mehrwertsteuerabrechnungen im Abrufverfahren zugénglich
machen, sofern die steuerpflichtige Person gegeniiber dem BFS ihr Einverstindnis
erklart hat, dass dieses sich die Daten bei der ESTV beschafft.

Art. 136 Bekanntgabe von Daten an das BAZG
(Art. 76b Abs. 2 MWSTG)

Die ESTV macht den im BAZG mit der Erhebung und dem Einzug der Mehrwert-
steuer betrauten Personen die Daten nach Artikel 134 in einem Abrufverfahren zu-
géanglich, soweit diese Daten fiir die korrekte und vollstindige Veranlagung der Ein-
fuhrsteuer oder fiir die Durchfilhrung von Straf- oder Administrativverfahren
erforderlich sind.

19 SR 313.0
20 SR 431.01
21 SR 951.11
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Art. 137 Aufbewahrungsdauer, Vernichtung und Archivierung der Daten
(Art. 76¢ Abs. 1 und 76d Bst. e und f MWSTG)

1 Die ESTV vernichtet die Daten spétestens nach Ablauf der in Artikel 70 Absétze 2
und 3 MWSTG beziechungsweise der in Artikel 105 MWSTG festgesetzten Fristen.
Ausgenommen sind Daten, die fiir die Erhebung der Mehrwertsteuer immer wieder
benoétigt werden.

2 Vor der Vernichtung werden die Daten dem Bundesarchiv nach dem Archivierungs-
gesetz vom 26. Juni 199822 zur Archivierung angeboten.

Art. 138 Auswertung des Internetangebots der ESTV
(Art. 76d MWSTG)

1 Zur Auswertung ihres Internetangebots kann die ESTV die Daten von Personen be-
arbeiten, die von diesem Angebot Gebrauch machen (Logfiles).

2 Die Daten diirfen nur fiir diese Auswertung und nur so lange wie nétig bearbeitet
werden. Sie sind nach der Auswertung zu vernichten oder zu anonymisieren.

Art. 139

2. Abschnitt: KentreleSicherstellung der korrekten Steuerentrichtung

Art. 140 Kontrolle
(Art. 78 Abs. 2 MWSTG)

Ein Einfordern von umfassenden Unterlagen liegt vor, wenn die Geschiftsbiicher ei-
nes Geschiftsjahres verlangt werden, sei es mit oder ohne die dazugehorigen Bu-
chungsbelege.

Art. 140a Vernichtungskosten
(Art. 794 Abs. 4 MWSTG)

Die Kosten fiir die von der ESTV verfiigte Vernichtung der Gegenstinde gehen zu-
lasten der ESTV.

4. Kapitel: Verfiigungs- und Rechtsmittelverfahren

Art. 141 Beschwerdeverfahren
(Art. 81 MWSTG)

Die ESTV ist im Sinn von Artikel 89 Absatz 2 Buchstabe a des Bundesgerichtsgeset-
zes vom 17. Juni 200523 zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt.

22 SR 152.1
23 SR 173.110
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Art. 142 Betreibungskosten

(Art. 86 MWSTG)

Wird die Betreibung nach Artikel 86 Absatz 9 MWSTG zuriickgezogen, so trégt die
steuerpflichtige Person die angefallenen Betreibungskosten.

6. Titel:
Entlastung von der Mehrwertsteuer fiir Begiinstigte,
die nach dem GSG von der Mehrwertsteuer befreit sind

Art. 143 Anspruchsberechtigung fiir die Steuerentlastung

(Art. 107 Abs. 1 Bst. a MWSTG)

I Anspruch auf Entlastung von der Mehrwertsteuer haben institutionelle Begiinstigte
und begiinstigte Personen.

2 Als institutionelle Begiinstigte gelten:

a.

Begiinstigte nach Artikel 2 Absatz 1 GSG?24, die aufgrund des Volkerrechts,
einer mit dem Bundesrat abgeschlossenen Vereinbarung iiber die Befreiung
von den indirekten Steuern oder eines Entscheids des Eidgendssischen Depar-
tements fiir auswartige Angelegenheiten (EDA) nach Artikel 26 Absatz 3
GSG von den indirekten Steuern befreit sind;

Begiinstigte nach Artikel 2 Absatz 1 GSG mit Sitz im Ausland, sofern sie
durch die Griindungsakte, ein Protokoll iiber die Vorrechte und Immunitéten
oder sonstige volkerrechtliche Vereinbarungen von den indirekten Steuern be-
freit sind.

3 Als begiinstigte Personen gelten:

a.

24 SR
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Staatsoberhdupter sowie Regierungschefs und Regierungschefinnen wéihrend
der tatsdchlichen Ausiibung einer offiziellen Funktion in der Schweiz sowie
die zu ihrer Begleitung berechtigten Personen, die den diplomatischen Status
geniessen;

diplomatische Vertreter und Vertreterinnen, Konsularbeamte und Konsular-
beamtinnen sowie die zu ihrer Begleitung berechtigten Personen, sofern sie in
der Schweiz denselben diplomatischen Status wie diese geniessen;

hohe Beamte und Beamtinnen von institutionellen Begiinstigten nach Ab-
satz 2 Buchstabe a, die in der Schweiz diplomatischen Status geniessen, sowie
die zu ihrer Begleitung berechtigten Personen, sofern sie denselben diploma-
tischen Status geniessen, wenn sie aufgrund einer Vereinbarung zwischen
dem Bundesrat oder dem EDA und dem betreffenden institutionellen Begiins-
tigten oder aufgrund eines einseitigen Entscheids des Bundesrates oder des
EDA von den indirekten Steuern befreit sind;

die Delegierten internationaler Konferenzen, die diplomatischen Status ge-
niessen, wenn die internationale Konferenz, an der sie teilnehmen, in

192.12
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Ubereinstimmung mit Absatz 2 Buchstabe a selbst von den indirekten Steuern
beftreit ist;

e. die ein internationales Mandat ausiibenden Personlichkeiten nach Artikel 2
Absatz 2 Buchstabe b GSG, die in der Schweiz diplomatischen Status genies-
sen und aufgrund eines Entscheids des Bundesrates von den indirekten Steu-
ern befreit sind, sowie die zu ihrer Begleitung berechtigten Personen, sofern
sie denselben diplomatischen Status geniessen.

4 Keinen Anspruch auf Steuerentlastung haben Personen mit Schweizer Biirgerrecht.

5 Die Entlastung von der Mehrwertsteuer wird durch die Steuerbefreiung an der
Quelle nach den Artikeln 144 und 145 und ausnahmsweise durch die Riickerstattung
nach Artikel 146 bewirkt.

Art. 144 Steuerbefreiung
(Art. 107 Abs. 1 Bst. a MWSTG)

1 Von der Steuer befreit sind:

a. die Lieferungen von Gegenstdnden und die Dienstleistungen im Inland durch
steuerpflichtige Personen an institutionelle Begiinstigte und begiinstigte Per-
sonen;

b. der Bezug von Leistungen von Unternehmen mit Sitz im Ausland durch insti-
tutionelle Begiinstigte und begiinstigte Personen.

2 Die Steuerbefreiung gilt nur fiir Lieferungen und Dienstleistungen:

a. an begiinstigte Personen, wenn sie ausschliesslich zum personlichen Ge-
brauch bestimmt sind;

b. an institutionelle Begiinstigte, wenn sie ausschliesslich zum amtlichen Ge-
brauch bestimmt sind.

Art. 145 Voraussetzungen fiir die Steuerbefreiung
(Art. 107 Abs. 1 Bst. a MWSTG)

I Ein institutioneller Begiinstigter, der die Steuerbefreiung beanspruchen will, muss
vor jedem Bezug von Leistungen auf dem amtlichen Formular bescheinigen, dass die
bezogenen Leistungen zum amtlichen Gebrauch bestimmt sind.

2 Eine begilinstigte Person, welche die Steuerbefreiung beanspruchen will, muss sich
vor jedem Bezug von Leistungen von dem institutionellen Begiinstigten, dem sie an-
gehort, auf dem amtlichen Formular bescheinigen lassen, dass sie den Status nach
Artikel 143 Absatz 3 geniesst, der sie zum steuerfreien Bezug berechtigt. Die begiins-
tigte Person muss das eigenhéndig unterzeichnete amtliche Formular dem Leistungs-
erbringer oder der Leistungserbringerin iibergeben und sich bei jedem Bezug von
Leistungen mit der von der zustdndigen eidgendssischen Behorde ausgestellten Legi-
timationskarte ausweisen.

3 Die Steuerbefreiung nach Artikel 144 Absatz 1 Buchstabe a kann nur in Anspruch
genommen werden, wenn der effektive Bezugspreis der in der Rechnung oder einem
gleichwertigen Dokument ausgewiesenen Leistungen insgesamt mindestens
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100 Franken einschliesslich Steuer betrigt. Dieser Mindestbetrag gilt nicht fiir Tele-
kommunikations- und elektronische Dienstleistungen nach Artikel 10 sowie fiir Lie-
ferungen von Wasser in Leitungen, Gas und Elektrizitit durch Versorgungsbetriebe.

4 Die Voraussetzungen nach den Absétzen 1-3 fiir die Beanspruchung einer Steuer-
befreiung gelten nicht fiir Beziige von Treibstoff, fiir die der institutionelle Begiins-
tigte oder die begiinstigte Person auf Grund der Artikel 26-28 der Mineraldlsteuer-
verordnung vom 20. November 199625, der Artikel 30 und 31 der Verordnung vom
23. August 198926 iiber Zollvorrechte der diplomatischen Missionen in Bern und der
konsularischen Posten in der Schweiz sowie der Artikel 28 und 29 der Verordnung
vom 13. November 198527 iiber Zollvorrechte der internationalen Organisationen, der
Staaten in ihren Beziehungen zu diesen Organisationen und der Sondermissionen
fremder Staaten die Befreiung von der Mineral6lsteuer beanspruchen kann. In diesem
Fall muss der Leistungserbringer oder die Leistungserbringerin nachweisen konnen,
dass das BAZG die Mineral6lsteuer nicht erhoben oder riickvergiitet hat.

Art. 146 Steuerriickerstattung
(Art. 107 Abs. 1 Bst. a MWSTG)

I'In begriindeten Einzelfillen kann die ESTV auf Antrag bereits bezahlte Steuerbe-

trige, flir die ein Anspruch auf Steuerentlastung besteht, zuriickerstatten; sie kann da-
fiir, im Einvernehmen mit dem EDA, eine Bearbeitungsgebiihr erheben.

2 Fiir die Steuerriickerstattung gilt Artikel 145 Absatz 3 sinngemaéss.

3 Ein institutioneller Begiinstigter kann pro Kalenderjahr hochstens zwei Antrage auf
Steuerriickerstattung stellen. Er muss dafiir das amtliche Formular benutzen.

4 Begiinstigte Personen konnen pro Kalenderjahr hochstens einen Antrag auf Steuer-
riickerstattung stellen. Die Antrége der begiinstigten Personen sind durch die Einrich-
tung, der sie angehdren, zur einmaligen jéhrlichen Einreichung zusammenzustellen.

5 Die ESTV kann, im Einvernehmen mit dem EDA, einen Mindestriickerstattungsbe-
trag pro Antrag festsetzen. Auf Riickerstattungsbetrdgen wird kein Vergiitungszins
ausgerichtet.

Art. 147 Aufbewahrungspflicht
(Art. 107 Abs. 1 Bst. a MWSTG)

Die steuerpflichtige Person muss die verwendeten amtlichen Formulare im Original
zusammen mit den iibrigen Belegen vollstindig nach Artikel 70 Absatz 2 MWSTG
aufbewahren. Beziiglich elektronisch iibermittelter und aufbewahrter amtlicher For-
mulare gilt Artikel 122 sinngemiss.

25 SR 641.611
26 SR 631.144.0
27 SR 631.145.0
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Art. 148 Vorsteuerabzug
(Art. 107 Abs. 1 Bst. a MWSTG)

Die Steuer auf den Lieferungen und den Einfuhren von Gegenstinden sowie den
Dienstleistungen, die zur Bewirkung von steuerfreien Leistungen an institutionelle
Begiinstigte und begiinstigte Personen verwendet werden, kann als Vorsteuer abgezo-
gen werden.

Art. 149 Steuernachbezug und Widerhandlungen
(Art. 107 Abs. 1 Bst. a MWSTG)

1 Sind die Voraussetzungen der Steuerbefreiung nach den Artikeln 144 und 145 nicht
gegeben oder entfallen sie nachtriglich, so ist in Fillen der Steuerbefreiung nach Ar-
tikel 144 Absatz 1 Buchstabe a der institutionelle Begiinstigte oder die begiinstigte
Person verpflichtet, der steuerpflichtigen Person den auf die Steuer entfallenden Be-
trag zu bezahlen. Wird dieser Betrag nicht bezahlt, so wird er von der steuerpflichtigen
Person geschuldet, sofern diese ein Verschulden trifft. Beim Bezug von Dienstleis-
tungen von Unternehmen mit Sitz im Ausland sind die institutionellen Begiinstigten
und begiinstigten Personen verpflichtet, die Steuer nachzuentrichten.

2 Die Bestimmungen der Wiener Ubereinkommen vom 18. April 196128 iiber diplo-
matische Beziehungen und vom 24. April 196329 iiber konsularische Beziehungen
sowie der Sitzabkommen bleiben vorbehalten.

Art. 150 Freiwillige Versteuerung von ausgenommenen Leistungen
(Art. 107 Abs. 1 Bst. a MWSTG)

i ind-Die in Artikel 21 Abstz 2 Ziffern 20 und 21 MWSTG genannten Leis-

tungen ohne den Wert des Bodens konnen freiwillig versteuert werden, sofern sie
gegenuber institutionellen Beglinstigten nach Artikel 143 Absatz 2 Buchstabe a er-

bracht werden, unabhéngig davon, ob der institutionelle Begiinstigte im Inland steu-
erpflichtig ist. Diese Option ist beschrankt auf Grundstiicke und Grundstiicksteile, die:

a. administrativen Zwecken dienen, namentlich Biiros, Konferenzséle, Lager
Parkplétze; oder

b. ausschliesslich fiir die Residenz des Chefs oder der Chefin einer diplomati-
schen Mission, einer stdndigen Mission oder anderen Vertretung bei

28 SR 0.191.01
29 SR 0.191.02
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zwischenstaatlichen Organisationen oder eines konsularischen Postens be-
stimmt sind.

7. Titel:
Vergiitung der Mehrwertsteuer an Abnehmer und Abnehmerinnen
mit Wohn- oder Geschiftssitz im Ausland

Art. 151 Anspruchsberechtigte
(Art. 107 Abs. 1 Bst. b MWSTG)

I Anspruch auf Vergiitung der angefallenen Steuern nach Artikel 28 Absatz 1 Buch-
staben a und c MWSTG hat, wer Gegensténde einfiihrt oder sich in der Schweiz Leis-
tungen gegen Entgelt erbringen l4sst und zudem:

a.  Wohnsitz, Geschiftssitz oder Betriebsstétte im Ausland hat;
b. im Inland nicht steuerpflichtige Person ist;
c. unter Vorbehalt von Absatz 2 im Inland keine Leistungen erbringt; und

d. seine oder ihre Unternehmereigenschaft im Land des Wohnsitzes, des Ge-
schiftssitzes oder der Betriebsstitte gegeniiber der ESTV nachweist.

ruch-ay serversiitune bleibt-sewahrtwenn-die Person-nach-A

AV von-der-Steuerpflicht befre und-nicht-ay
Befretung verzichtetDer Anspruch auf Steuervergiitung bleibt gewahrt, wenn:
a.  die Person nach Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b MWSTG von der Steuer-
pflicht befreit ist;
b. sie nicht auf diese Befreiung verzichtet; und

c. _die Befreiung nicht ausschliesslich auf Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b Zif-
fer 1% MWSTG zuriickzufiihren ist.

3 Die Steuervergiitung setzt voraus, dass der Staat des Wohn- oder Geschéftssitzes
beziehungsweise der Betriebsstitte des antragstellenden auslédndischen Unternehmens
ein entsprechendes Gegenrecht gewéhrt.

Art. 152 Gegenrecht
(Art. 107 Abs. 1 Bst. b MWSTG)

I Gegenrecht gilt als gewéhrt, wenn:

a. Unternehmen mit Wohn- oder Geschéftssitz in der Schweiz im betreffenden
ausldndischen Staat fiir die auf dort bezogenen Leistungen bezahlte Mehr-
wertsteuer ein Vergiitungsanspruch zusteht, der beziiglich Umfang und Ein-
schrankungen dem Vorsteuerabzugsrecht entspricht, das im auslédndischen
Staat anséssige Unternehmen geniessen;

b. im betreffenden ausldndischen Staat keine mit der schweizerischen Mehrwert-
steuer vergleichbare Steuer erhoben wird; oder
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c. im betreffenden ausldndischen Staat eine andere Art von Umsatzsteuer als die
schweizerische Mehrwertsteuer erhoben wird, die Unternehmen mit Wohn-
oder Geschéftssitz im ausléndischen Staat gleich belastet wie Unternehmen
mit Wohn- oder Geschiftssitz in der Schweiz.

2 Die ESTV fiihrt eine Liste mit den Staaten, mit denen nach Absatz 1 Buchstabe a
eine Gegenrechtserklarung ausgetauscht wurde.

Art. 153 Umfang der Steuervergiitung
(Art. 107 Abs. 1 Bst. b MWSTG)

I Die Steuervergiitung entspricht beziiglich Umfang und Einschrankungen dem Vor-
steuerabzugsrecht nach den Artikeln 28-30 und 33 Absatz 2 MWSTG. Eine Vergii-
tung erfolgt hochstens in der Hohe des fiir die Leistung gesetzlich vorgesehenen Steu-
ersatzes. Bezahlte Mehrwertsteuer auf Leistungen, die nach dem MWSTG nicht der
Mehrwertsteuer unterliegen oder davon befreit sind, wird nicht vergiitet.

2 Reisebiiros und-Organisatoren-vonVeranstaltungen-mit Sitz im Ausland haben kei-
nen Anspruch auf Vergiitung der Steuern, die ihnen in der Schweiz beim Bezug von
Lieferungen und Dienstleistungen, die sie den Kunden und Kundinnen weiterfaktu-
rieren, in Rechnung gestellt worden sind.

3 Riickzahlbare Steuern werden nur vergiitet, wenn deren Betrag in einem Kalender-
jahr mindestens 500 Franken erreicht.

Art. 154 Vergilitungsperiode

(Art. 107 Abs. 1 Bst. b MWSTG)
1 Die Vergiitungsperiode entspricht dem Kalenderjahr. Der Antrag auf Vergiitung ist
innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Kalenderjahrs zu stellen, in dem die
Leistung in Rechnung gestellt wurde.

2 Wird der Leistungserbringer oder die Leistungserbringerin steuerpflichtig, so endet
die Vergiitungsperiode in diesem Zeitpunkt. Der Antrag auf Vergiitung fiir diese Pe-
riode ist zusammen mit der ersten Mehrwertsteuerabrechnung einzureichen.

Art. 155 Verfahren
(Art. 107 Abs. 1 Bst. b MWSTG)

I Der Antrag auf Steuervergiitung ist mit den Originalreehnungen-Rechnungen der
Leistungserbringer und Leistungserbringerinnen beziehungswetse-oder mit den Ver-
anlagungsverfiigungen des BAZG an die ESTV zu richten. Die Origi
Rechnungen miissen die Anforderungen nach Artikel 26 Absatz 2 MWSTG erfiillen
und auf den Namen des Antragstellers oder der Antragstellerin lauten.

2 Fiir den Antrag ist das Formular der ESTV zu verwenden.

3 Der Antragsteller oder die Antragstellerin muss eine Vertretung mit Wohn- oder
Geschiftssitz in der Schweiz bestellen.

4 Die auf Kassenzetteln ausgewiesene Steuer kann nicht riickerstattet werden.

5 Die ESTV kann weitere Angaben und Unterlagen verlangen.
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Art. 156 Vergilitungszins
(Art. 107 Abs. 1 Bst. b MWSTG)

Wird die Steuervergiitung spéter als 180 Tage nach Eintreffen des vollstindigen An-
trags bei der ESTV ausgezahlt, so wird fiir die Zeit vom 181. Tag bis zur Auszahlung
ein vom EFD festzusetzender Vergiitungszins ausgerichtet, sofern der entsprechende
Staat Gegenrecht gewdhrt.

8. Titel: Mehrwertsteuer-Konsultativgremium

Art. 157 Stellung
(Art. 109 MWSTG)

Das Mehrwertsteuer-Konsultativgremium (Konsultativgremium) ist eine ausserparla-
mentarische Kommission nach Artikel 57a des Regierungs- und Verwaltungsorgani-
sationsgesetzes vom 21. Mérz 199730,

Art. 158 Zusammensetzung des Konsultativgremiums
(Art. 109 MWSTG)

Das Konsultativgremium setzt sich aus vierzehn stdndigen Mitgliedern zusammen.

Art. 159 Arbeitsweise und Sekretariat
(Art. 109 MWSTG)

! Das Konsultativgremium tagt nach Bedarf. Die Einladung erfolgt durch den Vorsit-
zenden oder die Vorsitzende.

Ibis Dje ESTV nimmt beratend an den Sitzungen des Konsultativgremiums teil.

2 Die ESTV iibernimmt die administrativen Sekretariatsaufgaben und fiihrt das Pro-
tokoll; dieses enthdlt die Empfehlungen des Konsultativgremiums und allfillige
Mehrheits- und Minderheitsmeinungen.

Art. 160 Stellungnahmen und Empfehlungen
(Art. 109 MWSTG)

Das Konsultativgremium richtet seine Stellungnahmen und Empfehlungen an das
EFD. Es kann darin die Mehrheits- und Minderheitsmeinungen kenntlich machen.

Art. 161 Entscheidkompetenz
(Art. 109 MWSTG)

1 Das Konsultativgremium hat keine Entscheidkompetenz.
2 Der Entscheid iiber die Festlegung der Praxis liegt bei der ESTV.

30 SR 172.010
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Art. 162 Information der Offentlichkeit

1 Die Beratungen sowie die Dokumente, die dem Konsultativgremium vorgelegt oder
von ihm erstellt werden, sind vertraulich. Davon ausgenommen sind Entwiirfe von
Praxisfestlegungen der ESTV; diese werden gleichzeitig mit dem Versand der Einla-
dung zur Sitzung des Konsultativgremiums, an der sie voraussichtlich behandelt wer-
den, auf der Website der ESTV veroffentlicht.

2 Mit Zustimmung der ESTV darf das Konsultativgremium iiber seine Geschifte 6f-
fentlich informieren.

9. Titel: Schlussbestimmungen
1. Kapitel: Aufhebung und Anderung bisherigen Rechts

Art. 163

Die Verordnung vom 29. Mirz 200031 zum Bundesgesetz iiber die Mehrwertsteuer
wird aufgehoben.

2. Kapitel: Ubergangsbestimmungen

Art. 164 Subsididre Haftung bei der Zession
(Art. 15 Abs. 4 MWSTG)

Der Zessionar oder die Zessionarin haftet nur fiir die Mehrwertsteuer auf Forderun-
gen, die er oder sie gestiitzt auf eine nach dem 1. Januar 2010 zustande gekommene
Zession oder Globalzession erwirbt.

Art. 165 Einlageentsteuerung
(Art. 32 MWSTG)

Die Bestimmungen iiber die Einlageentsteuerung sind nicht anwendbar bei:

a. nicht als Entgelt geltenden Mittelfliissen (Art. 18 Abs. 2 MWSTG), die mit
Inkrafttreten des neuen Rechts nach Artikel 33 Absatz 1 MWSTG nicht mehr
zu einer Kiirzung des Vorsteuerabzugs fithren;

b. im Rahmen des Baueigenverbrauchs nach Artikel 9 Absatz 2 des Mehrwert-
steuergesetzes vom 2. September 1999 besteuerten Eigenleistungen.

31 [AS 2000 1347; 2001 3294 Ziff. 11 4; 2004 5387; 2006 2353, 4705 Ziff. 11 45; 2007 1469
Anhang 4 Ziff. 24, 6657 Anhang Ziff. 9]
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Art. 166 Wahlméglichkeiten
(Art. 37 und 114 MWSTG)

I Mit dem Inkrafttreten des MWSTG beginnen die Fristen nach Artikel 37 Absatz 4
MWSTG fiir die Wechsel von der effektiven Abrechnungsmethode zur Saldosteuer-
satzmethode und umgekehrt neu zu laufen.

2 Mit dem Inkrafttreten des MWSTG beginnen die Fristen nach Artikel 98 Absatz 2
dieser Verordnung fiir die Wechsel von der effektiven Abrechnungsmethode zur Pau-
schalsteuersatzmethode und umgekehrt neu zu laufen.

3 Fiir Fille, in denen Artikel 114 Absatz 2 MWSTG eine Frist von 90 Tagen vorsieht,
geht diese Frist der 60-Tage-Frist nach den Artikeln 79, 81 und 98 dieser Verordnung
vor.

Art. 1664 Ubergangsbestimmung zur Anderung vom 18. Oktober 2017
(Art. 10 Abs. 1 Bst. a MWSTG)

Fiir auslandische Unternehmen ohne Betriebsstitte im Inland, die in den zw6lf Mona-
ten vor Inkrafttreten dieser Verordnung steuerbare Leistungen im Inland erbracht ha-
ben, endet die Befreiung von der Steuerpflicht nach Artikel 9a mit Inkrafttreten dieser
Verordnung, wenn sie in diesen zw6lf Monaten die Umsatzgrenze nach Artikel 10
Absatz 2 Buchstabe a oder c MWSTG aus nicht von der Steuer ausgenommenen Leis-
tungen im In- oder Ausland erreicht haben und anzunehmen ist, dass sie auch in den
zwolf Monaten ab Inkrafttreten steuerbare Leistungen im Inland erbringen werden.
Wurden die Leistungen nicht wéihrend der gesamten zwolf Monate vor Inkrafttreten
erbracht, so ist der Umsatz auf ein volles Jahr umzurechnen.

Art. 166H Ubergangsbestimmung zur Anderung vom 15. August 2018
(Art. 7 Abs. 3 Bst. b MWSTG)

Werden Gegensténde aus dem Ausland ins Inland geliefert, die aufgrund des gering-
fligigen Steuerbetrags von der Einfuhrsteuer befreit sind, so beginnt die Steuerpflicht
des Leistungserbringers oder der Leistungserbringerin mit Inkrafttreten der Anderung
vom 15. August 2018, wenn er oder sie in den vorangegangenen zwdlf Monaten mit
der Lieferung solcher Gegenstinde einen Umsatz von mindestens 100 000 Franken
erzielt hat und anzunehmen ist, dass er oder sie auch in den zwolf Monaten ab Inkraft-
treten solche Lieferungen ausfithren wird.

Art. 166¢ Ubergangsbestimmungen zur Anderung vom 16. Juni 2023
(Art. 65¢ MWSTG und Art. 123 der vorliegenden Verordnung)

1 Steuerpflichtige Personen, die die Abrechnungen vor dem Inkrafttreten der Ande-
rung vom 16. Juni 2023 in Papierform eingereicht haben, konnen die Abrechnungen
bis zum 31. Dezember 2024 weiterhin in Papierform einreichen.

2 Korrekturen von Abrechnungen, die in Papierform eingereicht wurden, sind eben-
falls in Papierform einzureichen.
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Art. 166d Ubergangsbestimmung zur Anderung vom 21. August 2024
(Art. 35 Abs. 118 Bst. b MWSTG)

Steuerpflichtige Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Anderung vom 21.
August 2024 noch nicht ein ganzes Jahr im Mehrwertsteuerregister eingetragen sind,
haben fiir die Abkldrung, ob die Umsatzgrenze von Artikel 35 Absatz 1bis Buchstabe
b MWSTG iiberschritten wird, ihren erzielten Umsatz auf ein volles Jahr umzurech-
nen.

Art. 166¢ Ubergangsbestimmung zur Anderung vom ...
(Art. 37 MWSTG)

! Die Fristen nach Artikel 37 Absatz 4 MWSTG fiir den Wechsel von der effektiven
Abrechnungsmethode zur Saldosteuersatzmethode und umgekehrt beginnen mit In-
krafttreten der Anderung vom 21. August 2024 neu zu laufen.

2 Die Fristen nach Artikel 98 Absatz 2 fiir den Wechsel von der effektiven Abrech-
nungsmcthpdc zur Pauschalsteuersatzmethode und umgekehrt beginnen mit Inkraft-
treten der Anderung vom 21. August 2024 neu zu laufen.

3. Kapitel: Inkrafttreten

Art. 167
I Diese Verordnung tritt mit Ausnahme von Artikel 76 am 1. Januar 2010 in Kraft.
2 Artikel 76 wird zu einem spéteren Zeitpunkt in Kraft gesetzt.

! Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt von Absatz 2 am 1. Januar 2025 in Kraft.
2 Artikel 123 Absatz 2 Buchstaben a, ¢, d und f treten am 1. Januar 2027 in Kraft.

69 /69




	1. Titel: Allgemeine Bestimmungen
	Art. 1 Schweizerisches Staatsgebiet
	Art. 2 Verpfändung und besondere Verhältnisse beim Verkauf
	Art. 3 Unterstellungserklärung bei Einfuhr eines Gegenstands
	Art. 4 Lieferung eines aus dem Ausland ins Inland verbrachten  Gegenstands ab Lager im Inland
	Art. 4a Zeitpunkt des Übergangs des Lieferungsortes beim Versandhandel
	Art. 5 Betriebsstätte
	Art. 5a Schiffsverkehr auf dem Bodensee, dem Untersee und dem Rhein  bis zur Schweizer Grenze unterhalb Basel
	Art. 6 Beförderungsleistungen
	Art. 6a Ort der Leistung für gastgewerbliche, kulturelle und ähnliche  Leistungen im Rahmen einer Personenbeförderung im Grenzgebiet

	2. Titel: Inlandsteuer
	1. Kapitel: Steuersubjekt
	1. Abschnitt: Unternehmerische Tätigkeit und Umsatzgrenze
	Art. 7 Betriebsstätten von ausländischen Unternehmen
	Art. 8
	Art. 9 Befreiung und Ende der Befreiung von der Steuerpflicht bei inländischen Unternehmen
	Art. 9a Befreiung und Ende der Befreiung von der Steuerpflicht bei ausländischen Unternehmen
	Art. 10 Telekommunikations- und elektronische Dienstleistungen
	Art. 11

	2. Abschnitt: Gemeinwesen
	Art. 12 Steuersubjekt
	Art. 13
	Art. 14 Unternehmerische Leistungen eines Gemeinwesens

	3. Abschnitt: Gruppenbesteuerung
	Art. 15 Einheitliche Leitung
	Art. 16 Gruppenmitglieder
	Art. 17 Gruppenbildung
	Art. 18 Antrag auf Bewilligung der Gruppenbesteuerung
	Art. 19 Änderungen der Gruppenvertretung
	Art. 20 Änderungen Änderung im Bestand der Gruppe
	Art. 21 Administrative und buchhalterische Erfordernisse
	Art. 22 Mithaftung bei Gruppenbesteuerung

	4. Abschnitt: Haftung bei der Zession von Forderungen
	Art. 23 Umfang der Abtretung
	Art. 24 Umfang der Haftung
	Art. 25 Befreiung von der Haftung


	2. Kapitel: Steuerobjekt
	1. Abschnitt: Leistungsverhältnis
	Art. 26 Leistungen an eng verbundene Personen
	Art. 27 Vorgezogene Entsorgungsgebühren
	Art. 28 Grenzüberschreitende Entsendung von Mitarbeitenden im Konzern
	Art. 29 Subventionen und andere öffentlich-rechtliche Beiträge
	Art. 30 Weiterleiten von Mittelflüssen, die nicht als Entgelte gelten

	2. Abschnitt: Mehrheit von Leistungen
	Art. 31 Spezialwerkzeuge
	Art. 32 Sachgesamtheiten und Leistungskombinationen
	Art. 33 Geltung der Einfuhrsteuerveranlagung für die Inlandsteuer

	3. Abschnitt: Von der Steuer ausgenommene Leistungen
	Art. 34 Heilbehandlungen
	Art. 35 Voraussetzung für die Anerkennung als Erbringer oder Erbringerin einer Heilbehandlung
	Art. 36 Kulturelle Leistungen
	Art. 37
	Art. 38 Zusammenarbeit zwischen Gemeinwesen
	Art. 38a Bildungs- und Forschungsinstitutionen
	Art. 39 Option für die Versteuerung der von der Steuer ausgenommenen Leistungen

	4. Abschnitt: Von der Steuer befreite Leistungen
	Art. 40
	Art. 41  Steuerbefreiung des internationalen Luftverkehrs
	Art. 42 Steuerbefreiung des internationalen Eisenbahnverkehrs
	Art. 43 Steuerbefreiung des internationalen Busverkehrs
	Art. 43a Verzicht auf steuerfreie Lieferung an Plattformen
	Art. 44 Steuerbefreite Umsätze von Münz- und Feingold


	3. Kapitel: Bemessungsgrundlage und Steuersätze
	1. Abschnitt: Bemessungsgrundlage
	Art. 45 Entgelte in ausländischer Währung
	Art. 46 Kreditkartenkommissionen und Scheckgebühren
	Art. 47 Leistungen an das Personal
	Art. 48 Kantonale Abgaben an Wasser-, Abwasser- oder Abfallfonds

	1a. Abschnitt: Margenbesteuerung
	Art. 48a Kunstgegenstände, Antiquitäten und andere Sammlerstücke
	Art. 48b Margenbesteuerung bei zu einem Gesamtpreis erworbenen Gegenständen
	Art. 48c Rechnungsstellung
	Art. 48d Aufzeichnungen
	Art. 48e Margenbesteuerung für elektronische Plattformen

	2. Abschnitt: Steuersätze
	Art. 49 Medikamente
	Art. 50 Zeitungen und Zeitschriften ohne Reklamecharakter
	Art. 50a Elektronische Zeitungen und Zeitschriften ohne Reklamecharakter
	Art. 51 Bücher und andere Druckerzeugnisse ohne Reklamecharakter
	Art. 51a Elektronische Bücher ohne Reklamecharakter
	Art. 52 Reklamecharakter
	Art. 53 Zubereitung vor Ort und Servierleistung
	Art. 54 Besondere Konsumvorrichtungen an Ort und Stelle
	Art. 55 Zum Mitnehmen oder zur Auslieferung bestimmte Lebensmittel
	Art. 56 Geeignete organisatorische Massnahme


	4. Kapitel: Rechnungsstellung und Steuerausweis
	Art. 57

	5. Kapitel: Vorsteuerabzug
	1. Abschnitt: Allgemeines
	Art. 58 Vorsteuerabzug bei ausländischer Währung
	Art. 59 Nachweis
	Art. 60
	Art. 61 Vorsteuerabzug bei Münz- und Feingold

	2. Abschnitt: Abzug fiktiver Vorsteuer
	Art. 62 Edelmetalle und Edelsteine
	Art. 63 Berechtigung zum Abzug der fiktiven Vorsteuer
	Art. 64

	3. Abschnitt: Korrektur des Vorsteuerabzugs
	Art. 65 Methoden zur Berechnung der Korrektur
	Art. 66 Pauschalmethoden
	Art. 67 Eigene Berechnungen
	Art. 68 Wahl der Methode

	4. Abschnitt: Eigenverbrauch
	Art. 69 Grundsätze
	Art. 70  Ermittlung des Zeitwerts
	Art. 71 Grossrenovationen von Liegenschaften

	5. Abschnitt: Einlageentsteuerung
	Art. 72 Grundsätze
	Art. 73 Ermittlung des Zeitwerts
	Art. 74 Grossrenovationen von Liegenschaften

	6. Abschnitt: Kürzung des Vorsteuerabzugs
	Art. 75


	6. Kapitel: Ermittlung und Entstehung der Steuerforderung
	1. Abschnitt: Geschäftsabschluss
	Art. 7610F

	1a. Abschnitt: Jährliche Abrechnung
	Art. 76a Jährliche Abrechnung bei Beginn der Steuerpflicht
	Art. 76b Wechsel zur jährlichen Abrechnung
	Art. 76c Ende der jährlichen Abrechnung
	Art. 76d Anpassung der Raten

	2. Abschnitt: Saldosteuersatzmethode
	Art. 77 Grundsätze
	Art. 78 Unterstellung unter die Saldosteuersatzmethode bei Beginn  der Steuerpflicht
	Art. 79 Wechsel von der effektiven Abrechnungsmethode zur  Saldosteuersatzmethode
	Art. 80 Entzug der Bewilligung
	Art. 81 Wechsel von der Saldosteuersatzmethode zur effektiven  Abrechnungsmethode
	Art. 82 Ende der Steuerpflicht
	Art. 83 Übernahme von Vermögen im Meldeverfahren
	Art. 84 Abrechnung nach Saldosteuersätzen
	Art. 85 Bewilligung der Anwendung eines einzigen Saldosteuersatzes
	Art. 86 Bewilligung der Anwendung von zwei Saldosteuersätzen
	Art. 87 Höhe der bewilligten Saldosteuersätze
	Art. 88 Versteuerung der einzelnen Tätigkeiten
	Art. 89 Sonderregelung für Mischbranchen
	Art. 90 Besondere Verfahren
	Art. 91 Abrechnung der Bezugsteuer
	Art. 92 Eigenverbrauch
	Art. 93 Korrekturen bei unbeweglichen Gegenständen
	Art. 94 Leistungen an eng verbundene Personen und an das Personal
	Art. 95 Verkäufe von Betriebsmitteln, und Anlagegütern und aktivierbaren Dienstleistungen
	Art. 96 Rechnungsstellung zu einem zu hohen Steuersatz

	3. Abschnitt: Pauschalsteuersatzmethode
	Art. 97 Grundsätze
	Art. 98 Unterstellung unter die Pauschalsteuersatzmethode und Wechsel  der Abrechnungsmethode
	Art. 99 Pauschalsteuersätze
	Art. 99a Abrechnung der Bezugsteuer
	Art. 100 Anwendbarkeit der Regeln der Saldosteuersatzmethode

	4. Abschnitt: Meldeverfahren
	Art. 101 Teilvermögen
	Art. 102 Steuerpflicht des Erwerbers oder der Erwerberin
	Art. 103 Rechnung
	Art. 104 Freiwillige Anwendung des Meldeverfahrens
	Art. 105 Verwendungsgrad

	5. Abschnitt: Abrechnungsart und Abtretung der Steuerforderung
	Art. 106 Wechsel der Abrechnungsart bei Abrechnung nach der effektiven Methode
	Art. 107 Wechsel der Abrechnungsart bei Abrechnung nach der Saldosteuersatzmethode oder der Pauschalsteuersatzmethode
	Art. 108 Abtretung und Verpfändung der Steuerforderung



	3. Titel: Bezugsteuer
	Art. 109 und 110
	Art. 111 Datenträger ohne Marktwert

	4. Titel: Einfuhrsteuer
	1. Kapitel: Versandhandelsunternehmen anstelle der Plattform als einfuhrsteuerpflichtiger Person
	1a. Kapitel: Mehrheit von Leistungen und Befreiung von der Einfuhrsteuer
	Art. 112 Sachgesamtheiten und Leistungskombinationen
	Art. 113 Befreiung von der EinfuhrsteuerMehrwertsteuer

	2. Kapitel: Bestimmung und Sicherstellung der Einfuhrsteuerschuld
	Art. 114 Sicherheit bei Bezahlung der Steuer über das zentralisierte  Abrechnungsverfahren des BAZG
	Art. 115 Höhe der Sicherheit bei bedingt entstandener Steuerforderung und bei Zahlungserleichterungen
	Art. 116 Nachträgliche Anpassung der Entgelte

	3. Kapitel: Verlagerung der Steuerentrichtung
	Art. 117 Verlagerung der Entrichtung der Einfuhrsteuer
	Art. 118 Bewilligungsvoraussetzungen
	Art. 119 Wegfall der Bewilligungsvoraussetzungen
	Art. 120 Entzug der Bewilligung
	Art. 121 Nichterhebung der Inlandsteuer


	5. Titel: Verfahrensrecht für die Inland- und die Bezugsteuer
	1. Kapitel: Rechte und Pflichten der steuerpflichtigen Person
	1. Abschnitt: Verzicht auf die Anmeldung als steuerpflichtige Person
	Art. 121a

	1a. Abschnitt: Papierlose Belege, elektronische Verfahren
	Art. 122 Papierlose Belege
	Art. 123 Elektronische Verfahren
	Art. 124 und 125

	2. Abschnitt: Abrechnung
	Art. 126 Effektive Abrechnungsmethode
	Art. 127 Abrechnung nach der Saldosteuersatz- oder der  Pauschalsteuersatzmethode
	Art. 128 Zusätzliche Unterlagen
	Art. 129 Korrektur


	2. Kapitel: Auskunftspflicht von Drittpersonen
	Art. 130

	3. Kapitel: Rechte und Pflichten der Behörden
	1. Abschnitt: Datenschutz
	Art. 131 Datenschutzberatung
	Art. 132 Datenbearbeitung
	Art. 133 Verantwortlichkeit für das Informationssystem
	Art. 134 Datenkategorien
	Art. 135 Statistiken
	Art. 135a Bekanntgabe von Daten an das Bundesamt für Statistik
	Art. 136 Bekanntgabe von Daten an das BAZG
	Art. 137 Aufbewahrungsdauer, Vernichtung und Archivierung der Daten
	Art. 138 Auswertung des Internetangebots der ESTV
	Art. 139


	2. Abschnitt: KontrolleSicherstellung der korrekten Steuerentrichtung
	Art. 140 Kontrolle
	Art. 140a Vernichtungskosten

	4. Kapitel: Verfügungs- und Rechtsmittelverfahren
	Art. 141 Beschwerdeverfahren
	Art. 142 Betreibungskosten


	6. Titel:  Entlastung von der Mehrwertsteuer für Begünstigte,  die nach dem GSG von der Mehrwertsteuer befreit sind
	Art. 143 Anspruchsberechtigung für die Steuerentlastung
	Art. 144 Steuerbefreiung
	Art. 145 Voraussetzungen für die Steuerbefreiung
	Art. 146  Steuerrückerstattung
	Art. 147 Aufbewahrungspflicht
	Art. 148 Vorsteuerabzug
	Art. 149 Steuernachbezug und Widerhandlungen
	Art. 150 Freiwillige Versteuerung von ausgenommenen Leistungen

	7. Titel:  Vergütung der Mehrwertsteuer an Abnehmer und Abnehmerinnen  mit Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland
	Art. 151 Anspruchsberechtigte
	Art. 152 Gegenrecht
	Art. 153 Umfang der Steuervergütung
	Art. 154 Vergütungsperiode
	Art. 155 Verfahren
	Art. 156 Vergütungszins

	8. Titel: Mehrwertsteuer-Konsultativgremium
	Art. 157 Stellung
	Art. 158 Zusammensetzung des Konsultativgremiums
	Art. 159 Arbeitsweise und Sekretariat
	Art. 160 Stellungnahmen und Empfehlungen
	Art. 161 Entscheidkompetenz
	Art. 162 Information der Öffentlichkeit

	9. Titel: Schlussbestimmungen
	1. Kapitel: Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts
	Art. 163

	2. Kapitel: Übergangsbestimmungen
	Art. 164 Subsidiäre Haftung bei der Zession
	Art. 165 Einlageentsteuerung
	Art. 166 Wahlmöglichkeiten
	Art. 166a Übergangsbestimmung zur Änderung vom 18. Oktober 2017
	Art. 166b Übergangsbestimmung zur Änderung vom 15. August 2018
	Art. 166c Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 16. Juni 2023
	Art. 166d Übergangsbestimmung zur Änderung vom 21. August 2024
	Art. 166e Übergangsbestimmung zur Änderung vom …

	3. Kapitel: Inkrafttreten
	Art. 167



